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RathausKurier

Fröhliche Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr

Liebe Kinder, liebe Erwachsene,

»Euch ist ein Kindlein heut geboren«, so 
verkünden die Weihnachtsgeschichten 
und -lieder in diesen Tagen wieder mit 
Chorgesang und Trompetenklängen 
bei der Weimarer Weihnacht. Meine 
Rathausfenster zum Markt hinaus sind 
wieder als »Adventskalender« verkleidet 
und unter den Schneeflocken, die in 
diesem Jahr besonders freigiebig fallen, 
scheint sich unser großer Weihnachts-
baum  besonders stolz in die Höhe zu 
recken.

»Kommet Ihr Hirten, ihr Männer und 
Frauen. Kommet das liebliche Kindlein zu 
schauen.«,

so hört man von der kleinen 
Bühne am anderen Ende des 
Marktes und diese  Botschaft, 
das Plädoyer unserer 
 Weihnachtslieder mündet im 
vielstimmigen Aufruf: 
»Fürchtet Euch nicht!«

Diese Botschaft,  hören wir 
auch von unserer Krippe auf 
dem Weihnachtsmarkt – gerade  
dann, wenn die Kinder sich an 
ihrer  Glasscheibe die Nase platt 
drücken, um den Anblick der 
 zurückhaltenden Holzfiguren mit 
ihren offenen, ausgestreckten  Händen 
und der andächtigen Haltung der 
 Betenden in sich aufzunehmen.

Übrigens habe ich diese andachtsvolle 
Weihnachtsstimmung in ihrer ganzen 
Intensität auch wieder in den Weimarer 
Ortsteilen genießen dürfen. Hier, wo uns 
alle Jahre wieder mit liebevollem Enga-
gement ein stimmungsvolles Ambiente 
geschaffen wird, erleben wir, wie die 
Kirche und das ganze Dorf mit in das 
Fest einbezogen ist und auch die Gäste 

mit großer Offenheit und Herzlichkeit 
jederzeit »eine Herberge« bei freundlichen 
Gastgebern an den Ständen finden. 

F O R T S E T Z U N G  A U F  D E R  N Ä C H S T E N  S E I T E
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Bürgersprechstunde 
des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Stefan Wolf bietet 
den Weimarer Bürgerinnen und Bür-
gern einmal monatlich eine Bürger-
sprechstunde an. Im Rahmen dieser 
Sprechstunde besteht für alle Bürge-
rinnen und Bürger die Gelegenheit, 
eigene Anliegen vorzutragen sowie 
allgemein interessierende kommu-
nale Angelegenheiten anzusprechen, 
Fragen zu stellen und Anregungen 
zu geben. Um lange Wartezeiten zu 
vermeiden und um die Sprechstunden 
vorbereiten zu können, bittet der Ober-
bürgermeister interessierte Bürge-
rinnen und Bürger um Voranmeldung 
unter Telefon: (0 36 43) 762-611.

Die nächste Bürgersprechstunde findet 
am 20. Januar 2011 , von 9 bis 11 Uhr im 
Dienstzimmer des Oberbürgermeisters im 
Rathaus statt.
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Dr. Lenin Raghuvanshi erhielt  den 16. Menschenrechtspreis der Stadt Weimar für seinen 

Einsatz für die Rechte und Belange der Dalits (Angehörige der untersten Kaste) in Indien. 

F O R T S E T Z U N G  V O N  T I T E L S E I T E

Habt also Dank für Eure wunderschöne 
 Weihnachtsfeier, liebe Niedergrunstedter, 
möchte ich mich an dieser Stelle gern einmal 
ganz subjektiv für eines dieser Weimarer 
 Ortschaftsfeste bedanken.

»Das »Fürchtet Euch nicht!« aber scheint in 
ganz Weimar als ein Grundvertrauen in die 
Gegenwart und die Zukunft unserer Stadt zu 
reichen – weit über die Weihnachtszeit hinaus. 

Und das ist gut und wichtig so. Wie sonst ließe 
sich erklären, dass in Weimar im  Vergleich 
zu den anderen Thüringer Städten  die 
meisten Kinder aufwachsen, sodass selbst 
Deutschlands größte Boulevardzeitung  noch 
in  diesem Jahr breitformatig das Weimarer 
»Baby-Geheimnis« bejubelt:e »Während 
die Geburtenrate in Deutschland in den 
 Keller rauscht, klappert der Storch in Weimar 
 energisch.«

»Euch ist heute ein Kindlein geboren« – dieser 
glückliche Satz konnte in Weimar zumindest  
auch in diesem Jahr wieder weit mehr als 

1.300 Mal gesagt werden und zeigt  vielleicht 
am deutlichsten – sicherlich aber am 
 nachhaltigsten –, dass Sie, die Weimarerinnen 
und Weimarer, zu Recht an die Zukunft Ihrer 
Heimatstadt glauben. Denn immerhin bleibt 
Weimar die einzige ostdeutsche Stadt, die 
seit der Wende kontinuierlich wächst – nicht 
zuletzt deshalb, weil gerade auch jüngere 
Menschen in die Kulturstadt ziehen.

Wenn wir in diesem Tagen nun – eine jede, ein 
jeder bei sich zu Hause – den Heiligen Abend 
vorbereiten, dann wünsche ich Ihnen von 
 Herzen, dass Sie mit der gleichen Zuversicht 
und Kraft auch auf 2011 schauen können. 
 Haben Sie ein besinnliches Weihnachtsfest 
und kommen Sie gut in das neue Jahr!

I H R 

O B E R B Ü R G E R M E I S T E R  S T E FA N  W O L F



A M T S B L AT T  D E R  S TA D T  W E I M A R   |   R AT H A U S K U R I E R

N R . 2 3   |   2 0 1 0   |   2 1 . J A H R G A N G   |   N I C H TA M T L I C H E R  T E I L 5181555555555555511111181

Evangelisch-Lutherische 
Kirchgemeinde
Stadtkirche St. Peter & Paul (Herderplatz)
24. Dezember 2010, 15 Uhr: Reinefeld- 

Wiegel, Krippenspiel (Kinder); 16.30 Uhr: 
 Geßner,  Krippenspiel (Erwachsene); 18 Uhr: 

Herbst, mit Bachchor 
25. Dezember 2010, 9.30 Uhr: Herbst, 
 Kantatengottesdienst
26. Dezember 2010, 9.30 Uhr: Geßner, 
 Musikalischer Gottesdienst
31. Dezember 2010, 17 Uhr: Herbst, mit 
Abendmahl

Jakobskirche (Rollplatz)
24. Dezember 2010, 14.30 Uhr: Dr. Haspel, 
 Predigtgottesdienst ohne Krippenspiel; 
17 Uhr: Rylke, Christvesper mit Krippenspiel; 
23 Uhr: Rylke, Heilige Christnacht
25. Dezember 2010, 10 Uhr: Dr. Haspel
26. Dezember 2010, 10 Uhr: Rylke
31. Dezember 2010, 17 Uhr: Rylke, mit 
 Abendmahl

Kreuzkirche (Shakespearestraße)
24. Dezember 2010, 16 Uhr: Krippenspiel im 
Kirchgarten; 17.30 Uhr: Krannich, Christvesper
25. Dezember 2010, 10 Uhr: Krannich
26. Dezember 2010, 10 Uhr: Krannich, 
 Familiengottesdienst
31. Dezember 2010, 17 Uhr: Krannich, mit 
Abendmahl

Johanneskirche (Tiefurter Allee)
24. Dezember 2010, 17 Uhr: Knetsch/Scholz, 
Christvesper
26. Dezember 2010, 10.30 Uhr: Knetsch
31. Dezember 2010, 17 Uhr: Knetsch, mit 
Abendmahl

Evangelisches Gemeindezentrum 
»Paul Schneider« (Weimar West)
24. Dezember 2010, 15.30 Uhr: Redeker, 
Christvesper; 23 Uhr: Neumann, Christmette
25. Dezember 2010, 9.30 Uhr: Krapp, 
 Festgottesdienst mit Abendmahl
31. Dezember 2010, 17 Uhr: Neumann, 
 Musikalischer Abendmahlsgottesdienst 

»Sonnenhügel« (Weimar Nord)
24. Dezember 2010, 15.30 Uhr: Eichert, 
 Christvesper
26. Dezember 2010, 9.30 Uhr: Eichert

Tiefurt
24. Dezember 2010, 16.30 Uhr: Reinefeld-
Wiegel, Schattenspiel in der Scheune
31. Dezember 2010, 18 Uhr: Reinefeld-Wiegel, 
mit Abendmahl in der Mühle

Stephanuskirche (Schöndorf )
24. Dezember 2010, 15.30 Uhr: Eichert, 

 Christvesper, Krippenspiel; 17 Uhr: Eichert, 
Christvesper, Krippenspiel
25. Dezember 2010, 10 Uhr: Eichert
26. Dezember 2010, 10 Uhr: Borowski
31. Dezember 2010, 17 Uhr: Eichert, mit 
Abendmahl

Dorfkirche Denstedt
24. Dezember 2010, 16.30 Uhr: Kissmann & 
Team, Christvesper

Dorfkirche Süßenborn
24. Dezember 2010, 18 Uhr: Reinefeld-Wiegel, 
Christvesper
26. Dezember 2010, 9.30 Uhr: Reinefeld- 
Wiegel, Zentraler Gottesdienst 

Kromsdorf, Schlosskapelle
24. Dezember 2010, 15 Uhr: Kissmann & Team

St. Albani, Gaberndorf
24. Dezember 2010, 16 Uhr: Krapp, Krippenspiel

Dorfkirche Tröbsdorf
24. Dezember 2010, 14.30 Uhr: Krapp, 
 Krippenspiel
26. Dezember 2010, 16 Uhr: Krapp, Wald- und 
Hirtenweihnacht 

St. Peter und Paul, Oberweimar
24. Dezember 2010, 16.30 Uhr: Victor, 
 Krippenspiel; 18 Uhr: Victor, Christvesper
25. Dezember 2010, 10 Uhr: Victor
26. Dezember 2010, 10 Uhr: Victor, mit 
Abendmahl
31. Dezember 2010, 17 Uhr: Victor, mit 
Abendmahl

Marienkirche, Ehringsdorf
24. Dezember 2010, 15 Uhr: Victor,  
 Krippenspiel
25. Dezember 2010, 8.30 Uhr: Victor
31. Dezember 2010, 15.30 Uhr: Victor, mit 
Abendmahl

Autobahn- und Feiningerkirche Gelmeroda
24. Dezember 2010, 16 Uhr: Nußeck, 
 Christvesper mit Krippenspiel; 22 Uhr: Neubert, 
Christnacht
26. Dezember 2010, 11 Uhr: Herbst 

Dorfkirche Taubach
24. Dezember 2010, 16.30 Uhr: Oberthür, 
Christvesper

Dorfkirche Possendorf
24. Dezember 2010, 17 Uhr: Neubert, 
 Christvesper mit Krippenspiel

Trinitatiskirche Legefeld
24. Dezember 2010, 16 Uhr: Neubert, 
 Christvesper mit Krippenspiel

26. Dezember 2010, 11 Uhr: Neubert 
und Team, musikalischer Gottesdienst mit 
 Gospelchor

Dorfkirche Niedergrunstedt
24. Dezember 2010, 16 Uhr: Herbst, 
 Christvesper mit Krippenspiel

Katholische Kirche
Pfarrkirche
24. Dezember 2010, 16 Uhr: Krippen-
spiel; 21.30 Uhr: Weihnachtssingen; 22 Uhr: 
 Christmette
25. Dezember 2010, 9 Uhr: Hirtenmesse; 
10.30 Uhr: Hochamt; 17 Uhr: Weihnachtsvesper
26. Dezember 2010, 9 Uhr: Kindermesse mit 
Segnung der Kleinkinder; 10.30 Uhr: Hochamt; 
18 Uhr: Abendmesse
31. Dezember 2010, 8 Uhr: Hl. Messe; 
17 Uhr: Jahresschlussandacht; 23.45 Uhr: 
 Gebet zum Jahreswechsel
1. Januar 2011, 10.30 Uhr: Hochamt; 
18 Uhr: Abendmesse

Oberweimar
24. Dezember 2010, 18 Uhr: Christmette
25. Dezember 2010, 9 Uhr: Hl. Messe
26. Dezember 2010, 9 Uhr: Hochamt
31. Dezember 2010, 23.45 Uhr: Gebet zum 
Jahreswechsel
1. Januar 2011, 9 Uhr: Hochamt

Karmel
24. Dezember 2010, 20 Uhr: Christmette
26. Dezember 2010, 10.30 Uhr: Hochamt
31. Dezember 2010, 20–24 Uhr: Stille 
 Anbetung; 24 Uhr: Te Deum
1. Januar 2011, 10.30 Uhr: Hochamt

St. Raphael
24. Dezember 2010, 16 Uhr: Hl. Messe

St. Elisabeth
1. Januar 2011, 8 Uhr: Hl. Messe

Russisch-Orthodoxe Kirche
Die Russisch-Orthodoxe Kirche feiert das Fest 
der Geburt Christi nach dem Julianischen 
 Kalender, also 13 Tage später.
6. Januar 2011, 8–16 Uhr: Gottesdienste zu 
Heiligabend
7. Januar 2011, 10–13 Uhr: Gottesdienst zu 
Christi Geburt

Christengemeinschaft
Rollgasse 2–6
19. Dezember 2010, 16 Uhr: Paradeisspiel; 
16.45 Uhr: Christgeburtspiel
24. Dezember 2010, 24 Uhr: Weihnachts-
gottesdienst
25. Dezember 2010, 7+10 Uhr: Weihnachts-
gottesdienst

Gottesdienste zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel
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 K U L T U R - T E R M I N  #  1

Technischer 
Modernisierer einer 
Fremdenstadt

Als vor hundert Jahren, am 21. Dezember 1910, Ober-
bürgermeister Karl Pabst starb, verlor Weimar einen seiner 
bedeutendsten Kommunalpolitiker, der die Geschicke der 
Stadt über 38 Jahre gelenkt hatte.
Unter seiner Führung bekam Weimar eine Wasserver-
sorgung und Kanalisation sowie eine »Abfuhranstalt« 
für Müll. Elektrisches Licht und die Straßenbahn wurden 
 eingeführt, Schulen gebaut und Straßen gepflastert. 
 Diese Modernisierungen waren wichtige Vorausset-
zungen,  damit Weimar als aufstrebende »Fremdenstadt« 
den wachsenden Strom an Touristen aufnehmen konnte. 

Der am 23. Juli 1835 in Weimar geborene Pabst trat 
1871 in die Verwaltung seiner Vaterstadt ein. Seit Januar  
1876 führte er als Bürgermeister den Gemeinderat. 
1888 erhielt er den Titel eines »Oberbürgermeisters« 
und wurde  1899 auf Lebzeiten in seinem Amt bestätigt. 
Hochgeehrt feierte Pabst am 1. Juli 1900 sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum und regierte weitere zehn Jahre bis zu 
seinem Tod. Er war Ehrenmitglied verschiedener Vereine, 
so seit 1904 der »Gesellschaft für Naturwissenschaft, 
Völker-  und Altertumskunde«.  

Vor einigen Jahren tauchte ein Teil des Familiennach-
lasses Pabsts auf und konnte vom Stadtarchiv erworben  
werden. Die Archivalien und Sachzeugnisse lassen 
Pabst  als einen weitgereisten und weltoffenen Mann 
erscheinen.  Sein Grab auf dem Historischen Friedhof 
 befindet sich leider in keinem guten Zustand und soll 
mit Mitteln aus dem Verkauf des kürzlich erschienenen 
 Friedhofsführers in naher Zukunft saniert werden.
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BU: Oberbürgermeister Karl Pabst um 1900

 K U L T U R - T E R M I N  #  2

Weimarer Schriften
65. Ausgabe von Autor Jens Kirsten

1926 lachte ganz Deutschland über die Abenteuer des Hoch-
staplers Harry Domela, der als »falscher Prinz« Wilhelm von 
Preußen der adligen Gesellschaft wie auch den noch nicht 
so ganz in der Weimarer Republik angelangten Untertanen 
einen Spiegel vorhielt. Dass er dabei ausgerechnet in Weimar 
Station machte, mag reiner Zufall gewesen sein …

Mehr als nur ein Zufall, sondern der krönende Abschluss 
seines Thüringer Prinzengastspiels, war die Begegnung 
mit dem Weimarer Hofbäckermeister Arno Schmidt.

Graf Arno, wie der stadtbekannte Bäckermeister 
 genannt wurde, ist es zu danken (zu kleinen Teilen auch 
 Domelas Niederschrift der Ereignisse), dass Weimar ein-
mal mehr Weltruhm erlangte. Jens Kirsten beleuchtet in 
»Nennen Sie mich einfach Prinz – Das Lebensabenteuer 
des Harry Domela« nicht nur die Karriere des Hoch-
staplers, sondern zeichnet vor allem Domelas weiteren 
Lebensweg anhand von neu 
erschlossenen Dokumenten 
nach. Mit dem Buch, das auch 
verfilmt wurde, verdiente Do-
mela seinerzeit 250.000 Mark, 
die ihm binnen zweier Jahre 
zwischen den Fingern zerran-
nen. Er war einer der ersten, 
wenn nicht der erste deut-
sche Medienstar und gleich-
zeitig ein Opfer der Medien. 
1933 vor den Nationalsozia-
listen geflohen, kämpfte er 
auf republikanischer Seite im 
Spanischen Bürgerkrieg. Die 
Jahre des Exils verschlugen 
ihn schließlich wie so viele 
andere nach Südamerika. 
Die tragische Dimension 
Domelas liegt in seiner 
 Staatenlosigkeit, die ihn bis 
zu seinem Tod verfolgte. Die 
transkontinentale Tragweite 
seines Lebens macht es zu 
einem Jahrhundertschicksal.

Bibliografische Angaben: Weimarer Schriften, Heft 65; 

herausgegeben vom Stadtmuseum Weimar; Weimar 2010

95 S., mit zahlreichen Abbildungen; Preis: 6,90 Euro
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Buchumschlag der 

Weimarer Schriften, 

Heft  65 (zeigt Harry 

Domela in seinem Buch 

»Der falsche Prinz« 

lesend)
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Leistungen erfolgt nach den jeweils 
 aktuellen Bestimmungen der Verdin-
gungsordnung für Leistungen (VOL), 
bei Baumaßnahmen der Vergabe- und 
 Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 

• die Aufhebung oder Veränderung 
bestehen der Verträge sowie der Abschluss  
von Vergleichen zur Beilegung von 
 Rechtsstreitigkeiten erfolgt erst nach 
sorgfältiger Prüfung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen. 

2.2.3 Bei der Inanspruchnahme von 
Zuschüssen  nach dieser Richtlinie sind durch 
den Träger auch sonstige Zuschussmöglich-
keiten auszuschöpfen. 

2.2.4 Der Träger ist verpflichtet, die in der 
 Anlage 1 beigefügte Tabelle für Elternbeiträge, 
bezogen auf die Sätze und Betreuungszeiten, 
anzuwenden. Wendet der Träger die Sätze der 
Tabelle für Elternbeiträge an (Anlage 1a zur 
Förderrichtlinie/Grundsätze für die Berech-
nung und Festlegung der Elternbeiträge und 
Auskunftspflichten), so hat er den Nachweis 
erbracht, dass er bezüglich der Elternbeiträge 
alle Einnahmemöglichkeiten aus dem Betrieb 
der Kindertageseinrichtung ausgeschöpft hat. 
Der Träger hat die Möglichkeit zusätzliche 
 Vereinbarungen mit den Eltern zu treffen.

2.2.5 Vor jeder Aufnahme von Krediten, 
 Darlehen und anderen Finanzierungsformen 
für Investitionen sowie vor dem Abschluss 
(einschließlich Verlängerung) von Miet-, 
 Kauf- und Erbrechtsverträgen, die zukünftig 
zu  höheren Zuschüssen der Stadt Weimar 
aus dem Verwaltungshaushalt, insbesondere 
zu den Kosten gem. Pkt. 3.6 c und d (BKB III ) 
 dieser Richtlinie, führen, ist durch den Träger 
die schriftliche Zustimmung der Stadtver-
waltung Weimar einzuholen. 
 Ist der Träger selbst Eigentümer des Gebäu-
des bzw. hat der Träger das Gebäude, welches 
als Kindertageseinrichtung genutzt wird, über 
einen Erbbaurechtsvertrag erworben, so ist 
die Zustimmung der Stadtverwaltung Weimar 

eine Rückforderung der gewährten Zuwen-
dung gelten die Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 ThürLHO sowie die §§ 48, 49 und 49 a 
 ThürVwVfG, soweit nicht in dieser Förderricht-
linie Abweichungen zugelassen sind. 

2. Zuwendungsempfänger und 
 Zuwendungsvoraussetzungen 

2.1 Zuwendungsempfänger 
Antragsberechtigt sind Träger, die über eine 
gültige Betriebserlaubnis nach § 45 SGB 
VIII verfügen, gem. § 18 Abs. 2 ThürKitaG im 
 Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Weimar ausgewiesen sind und mit der 
Stadt Weimar einen Vertrag zum Betrieb für 
eine Kindertageseinrichtung (weiter Betrei-
bervertrag genannt) abgeschlossen haben.
 
2.2 Zuwendungsvoraussetzungen 

2.2.1 Zuschüsse werden nur an einen Träger 
gewährt, der bereit und in der Lage ist, Kin-
dertageseinrichtungen nach den Vorschriften 
des SGB VIII, des ThürKitaG und den Bestim-
mungen dieser Richtlinie zu betreiben. 

2.2.2 Der Träger gewährleistet einen 
 wirtschaftlichen und sparsamen Betrieb 
der  Kindertageseinrichtung. Kriterien der 
 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind: 
• rechtzeitige und vollständige Erhebung 

und Beitreibung aller Elternbeiträge für die 
Kindertageseinrichtung 

• jährliche Überprüfung der Einkommens-
angaben der zur Zahlung der Elternbei-
träge Verpflichteten 

• rechtzeitige und vollständige Erhebung 
und Beitreibung aller sonstigen Ein-
nahmen für die Kindertageseinrichtung 

• alle Einnahmen und Ausgaben sind auf der 
Grundlage eines zahlungsbegründenden 
Beleges buchmäßig bei dem hierfür 
 vorgesehenen Sachkonto nachzuweisen 

• Personalausgaben, die nicht auf Gesetz 
oder Tarifvertrag beruhen, werden nicht 
durch die Stadt Weimar bezahlt 

• die Vergabe von Lieferungen und 

Vorabveröffentlichung
Die nachfolgende Richtlinie wird vorab ver-
öffentlicht, da beabsichtigt ist, diese im Jahr 
2011 nach dem entsprechenden Beschluss des 
Stadtrates rückwirkend zum 01. 01. 2011 in Kraft 
zu setzen.

Richtlinie der Stadt Weimar zur Förderung 
der Kindertageseinrichtungen

Gliederung 
1. Gegenstand und Ziel der Förderung, 

Rechtsgrundlage 
2. Zuwendungsempfänger und Zuwen-

dungsvoraussetzungen 
3. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
4. Antragstellung und Bewilligung 
5. Aus- und Rückzahlung, Abrechnung und 

Prüfung der Verwendung 
6. Inkrafttreten 

1. Gegenstand und Ziel der Förderung, 
Rechtsgrundlage 

1.1 Die Stadt Weimar gewährt Zuschüsse zur 
Förderung von Kindertageseinrichtungen 
in der Stadt Weimar nach dieser Richtlinie, 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch 
(VIII) Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- 
und  Jugendhilfegesetz – KJHG) und dem 
 Thüringer Familienfördergesetz in der jeweils 
geltenden Fassung

1.2 Ziel und Zweck der Förderung ist es, die 
Träger in die Lage zu versetzen, die von ih-
nen betriebenen Kindertageseinrichtungen 
 ordnungsgemäß zu führen.

1.3 Die Gewährung von Zuschüssen erfolgt 
auf der Grundlage des Bedarfsplanes, der 
 Finanzierungsanträge und nach Maßgabe des 
Haushaltsplanes der Stadt Weimar. 

1.4 Für die Bewilligung, Auszahlung und 
Abrechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwendung  
und die gegebenenfalls erforderliche 
 Auf hebung des Zuwendungsbescheides und 
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über die Höhe der kalkulatorischen Miete 
i. S. des Pkt. 3.6 d (BKB III) dieser Richtlinie 
 ebenfalls vorab einzuholen. 

2.2.6 Der Träger meldet der Stadtverwaltung 
Weimar jeweils ab 1. des Monats innerhalb 
von 7 Kalendertagen einrichtungsbezogen 
die belegten Plätze sowie künftig belegte 
Plätze, die mit Vertrag vergeben sind, mit 
Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum 
 sowie Aufnahmedatum, Betreuungszeit und 
gegebenenfalls Abmeldedatum der jewei-
ligen Kinder. Alle anderen nichtgemeldeten 
Plätze gelten als freie Plätze. Diese Plätze 
müssen zur Belegung Verfügung stehen. Die 
Daten werden in einer Datenbank gespeichert 
und dienen als Grundlage für die Planung 
und Berechnung der Personalbemessung 
sowie der Betriebskosten. Hierzu holt der 
Träger mit Vertragsabschluss eine schriftliche 
Einverständniserklärung  der Eltern ein. Damit 
machen die Eltern gleichzeitig den Anspruch 
nach § 2  Abs.1 ThürKitaG geltend.

3. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
3.1 Die Stadt Weimar gewährt dem Träger 
 (Zuwendungsempfänger) einen angemes-
senen Zuschuss zu den Betriebskosten als 
institutionelle Förderung (Zuwendungsart) 
gem. § 18 ThürKitaG. Die Zuordnung der 
 Betriebskosten zu den Betriebskostenbe-
reichen bezieht sich auf die als 2 beigefügte 
Systematik der Kostenarten in Kindertages-
einrichtungen. 
 Für die Berechnung der Betriebskosten 
werden die monatlichen Stichtagsmeldungen, 
also jeweils zum 1. eines Monats zu Grunde 
gelegt. 

3.2 Der Zuschuss zu den Betriebskosten 
 berechnet sich auf der Grundlage der in 
dieser Richtlinie festgelegten Pauschalen in 
den Betriebskostenbereichen, abzüglich der 
Elternbeiträge in voller Höhe. Die Pauschalen 
werden alle zwei Jahre neu verhandelt.

3.3 Die Zuwendung wird auf dem Wege der 
Fehlbedarfsfinanzierung (Finanzierungsart) 
als Zuschuss gewährt. 
Bei der Ermittlung des Zuschusses ist 
 folgendes zu berücksichtigen: 
• Nimmt der Träger nichtanspruchsberech-

tigte Kinder ohne die Zustimmung der 
Stadtverwaltung Weimar auf, wird dem 
 Träger der durchschnittliche Kostenanteil 
pro Platz in seiner Kindertageseinrichtung 
zum Abzug gebracht. 

• Nur für die Kinder, die der Träger im 
Rahmen  des Wunsch- und Wahlrechts 
nach § 4 ThürKitaG mit Hauptwohnsitz 
innerhalb und außerhalb der Stadt Weimar 
aufnimmt, erhält er die Förderung nach 
dieser Richtlinie. Hierbei haben Kinder mit 
Wohnsitz in der Stadt Weimar Vorrang. 

Die Belegung mit einem Kind, das seinen 
Wohnsitz außerhalb von Weimar hat, 
bedarf der schriftlichen Zustimmung der 
Stadtverwaltung vor Aufnahme. 

• Sofern der Träger aus Verträgen und sons-
tigen Vereinbarungen weitere Zuschüsse 
zu den Betriebskosten der Kindertages-
einrichtung, z. B. durch die Stadt Weimar 
 erhält, so kann die Stadtverwaltung 
 Weimar diese in voller Höhe oder anteilig 
zum Abzug bringen. 

3.4 Der Träger hat alle nicht zweckgebunde-
nen Zuschüsse und alle sonstigen Einnahmen 
zur Erfüllung seiner Aufgaben in der von ihm 
in der Stadt Weimar betriebenen Kinder-
tageseinrichtungen einzusetzen. 
 Der Träger ist berechtigt, Überschüsse aus 
dem Betrieb der Kindertageseinrichtungen 
zu bilden. Sie sollen insbesondere für Instand-
haltung/Instandsetzung an den von ihm in 
der Stadt Weimar betriebenen Kindertages-
einrichtungen eingesetzt werden. Im jähr-
lichen Verwendungsnachweis sind Rückstel-
lungen des Vorjahres und des zu prüfenden 
Jahres auszuweisen.

3.5 Die zuwendungsfähigen Kosten werden 
nach den folgenden Betriebskostenbereichen 
(BKB I bis VI) unterteilt und in den jeweiligen 
Betriebskostenbereichen wie folgt ermittelt: 

• Zuschüsse zu den Personalkosten entspre-
chend der Mindestpersonalausstattung 
nach § 14 ThürKitaG (Betriebskosten-
bereich I) 

a) Die Stadt Weimar gewährt dem Träger ei-
nen Zuschuss zu den Kosten der notwendigen 
Fachkräfte gem. § 14 ThürKitaG in Verbindung 
mit der geltenden Rechtverordnung. 

b) Grundsätzlich werden die Personalkosten 
auf der Grundlage des TVÖD erstattet. Wendet 
der Träger nicht den TVÖD als Vergütungs-
regelung an, so hat er zu gewährleisten, dass 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Kindertageseinrichtung auf der Basis eines 
gleichermaßen umfassenden, alle Aspekte der 
Eingruppierung und Vergütung betreffenden 
Vergütungssystems vergütet werden. Das 
heißt, dass innerhalb seines Vergütungssys-
tems die Eingruppierung und Vergütung 
sowie alle sonstigen Leistungen denjenigen 
der vergleichbaren Beschäftigten beim 
 öffentlichen kommunalen Träger entsprechen 
müssen. Die Eingruppierung der Beschäftig-
ten, deren Vergütung sowie alle sonstigen 
Leistungen sind nur im Rahmen der zwischen 
Arbeitgebervereinigungen und Gewerk-
schaften getroffenen tarifvertraglichen oder 
vergleichbarer Regelungen zulässig. Beson-
dere Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
Stellt der Träger seine Beschäftigten mit 

einem solchen Vergütungssystem besser, so 
erhält er für die übersteigenden Personal-
kosten keine Zuschüsse durch die Stadt 
Weimar. Maßstab für die Beurteilung einer 
Besserstellung ist eine fiktive Kalkulation des 
Durchschnittssatzes der Personalkosten der 
Beschäftigten nach TVÖD.

c) Die Mittel des Betriebskostenbereichs I sind 
zweckgebunden. 

• Zuschüsse zu den sonstigen Personal- und 
Sachkosten für die pädagogische Arbeit 
(Betriebskostenbereich II) 

a) Die Stadt Weimar gewährt dem Träger 
für die sonstigen Personal- und Sachkosten 
der pädagogischen Arbeit einen jährlichen 
pauschalen Zuschuss in Höhe von 70 EUR pro 
belegten Platz. 

b) Davon sind 70% zweckgebunden für die 
pädagogische Arbeit in der Kindertagesein-
richtung einzusetzen. 

• Zuschüsse zu den Kosten für das Grund-
stück und Gebäude der Kindertagesein-
richtung bzw. für den Teil des Grundstücks 
und Gebäudes, welches als Kindertages-
einrichtung genutzt wird (Betriebskosten-
bereich III) 

a) Die Zuschüsse für das Grundstück und 
Gebäude berücksichtigen die jeweiligen 
 Eigentumsverhältnisse und die örtlichen 
Besonderheiten. Abweichend von den nach-
folgend festgelegten Zuschüssen können im 
Ergebnis von »Vor-Ort-Begehungen«, gemein-
sam durch die Stadtverwaltung Weimar und 
den Träger, Ergänzungen zu dieser Richtlinie 
vereinbart werden. 

b) Der Mietzins für Freispielflächen wird 
 unabhängig von den Eigentumsverhältnissen 
auf max. 10 m² je belegtem Platz begrenzt 
und jährlich bis zu max. 0,38 EUR je m² 
 bezuschusst. 
 Ist der Träger selbst Eigentümer des 
 Grundstücks, welches für den Betrieb der 
 Kindertageseinrichtung genutzt wird, entfällt 
der Zuschuss. 

c) Der Mietzins für die Nettoraumflächen 
in den Gebäuden, die für den Betrieb der 
 Kindertageseinrichtung erforderlich sind, 
wird durch die Stadt Weimar unabhängig 
davon, ob die Stadt Weimar selbst oder ein 
Dritter Eigentümer ist, in Höhe der tatsächlich 
 gezahlten Miete, jedoch monatlich max. mit 
5,00 EUR je m² Nettogrundfläche bezuschusst. 
Es wird eine Fläche von max. 8,5 m² pro Kind 
lt. Kapazitätsfestlegung im jeweils aktuellen 
Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen in 
der Stadt Weimar zu Grunde gelegt. Bei der 
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Miete handelt es sich um die Nettokaltmiete. 
 Zusätzlich zur Nettokaltmiete gewährt die 
Stadt Weimar dem Träger, der nicht Eigen-
tümer des Gebäudes ist, einen jährlichen 
zweckgebundenen und nachzuweisenden 
 Zuschuss von 100 EUR pro Kind lt. Kapazitäts-
festlegung im jeweils aktuellen Bedarfsplan für 
Kindertageseinrichtungen in der Stadt Weimar 
für Kleinreparaturen am Gebäude, welches als 
Kindertageseinrichtung genutzt wird.

d) Ist der Träger selbst Eigentümer der Kinder-
tageseinrichtung oder hat er sie über einen 
Erbbaurechtsvertrag erworben, bezuschusst 
die Stadt Weimar die Nutzung der Flächen in 
der Höhe einer kalkulatorischen Miete. Die 
kalkulatorische Miete in der Höhe von bis 
zu 7,50 EUR je m² besteht aus folgenden Be-
standteilen: 
− Grundmiete unter Berücksichtigung der in 

c) genannten Obergrenze 
− AfA für Investitionen: In Höhe der 

 gebildeten AfA für die genehmigten 
 Investitionen 

gem. 2.2.6 dieser Richtlinie, sofern keine an-
dere Förderung hierfür durch die Stadt bzw. 
andere Fördermittelgeber erfolgt. 
 Bei Erbbaupacht gewährt die Stadt Weimar 
dem Träger zu den Bestandteilen der kalkula-
torischen Miete den Erbbauzins unter Berück-
sichtigung der in c) genannten Obergrenze. 
Der Träger finanziert Instandhaltung/Instand-
setzung aus der Grundmiete des Gebäudes 
Die kalkulatorische Miete ist zweckgebunden 
für die betreffende Kindertageseinrichtung 
einzusetzen. 

e) Für das Erbringen von Hausmeister- und 
Reinigungsdienstleistungen gewährt die Stadt 
Weimar dem Träger jährlich einen pauschalen 
Zuschuss von 437 EUR pro belegten Platz.
 
f ) Für die Betriebskostenarten analog zur 
 Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 der Verordnung über 
wohnungs-wirtschaftliche Berechnungen 
(Zweite Berechnungsverordnung – II. BV), 
insbes. für folgende Kostenarten: 
– Grundsteuer 
– Wasserversorgung 
– Entwässerung 
– Heizung, Brennstoffversorgung, Wärme-

versorgung, Etagenheizungen 
– Warmwasserversorgung einschl. der 

 Reinigung und Wartung von Warmwasser-
geräten 

– Betrieb der maschinellen Personen- oder 
Lastenaufzüge 

– Straßenreinigung und Müllabfuhr 
– Ungezieferbekämpfung 
– Gartenpflege (max. 20 EUR pro belegtem 

Platz) 
– Beleuchtung 
– Schornsteinreinigung 
– Gebäude- und Sachversicherung (Betriebs-

haftpflichtversicherung, Gebäudeversiche-
rung, Geschäfts- bzw. Inhaltsversicherung) 

– Gemeinschaftsantennenanlage 
– sonstige Betriebskosten von Nebenge-

bäuden, Anlagen und Einrichtungen, die 
für den Betrieb der Kindertageseinrichtung 
erforderlich sind erhält der Träger einen 
Zuschuss auf der Basis der eigenen Kalkula-
tion unter Beachtung der Verbrauchswerte 
der letzten drei Jahre vor dem Antragszeit-
raum sowie der Preisentwicklung. Weichen 
die vom Träger kalkulierten Kosten wesent-
lich von denen der Vergleichzeiträume 
ab, so legt er der Stadtverwaltung Weimar 
dafür eine Begründung vor. 

Nach Modernisierung kann die Stadt Weimar 
eine Neufestsetzung der Pauschalen zum 
kommenden Haushaltsjahr verlangen.
 
g) Wird das Gebäude der Kindertageseinrich-
tung auch für andere Zwecke genutzt (auch 
bei partieller oder temporärer Begrenzung), 
so hat der Träger die Aufteilung aller Kosten 
auf die jeweiligen Nutzungsbereiche mit 
Begründung offen zu legen. Gleiches gilt, 
wenn der Träger die Mittagsversorgung und 
weitere Mahlzeiten selbst zubereitet. Beides 
ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die 
Aufteilung der jeweiligen Kosten ist mit der 
Stadtverwaltung im Zuge der Antragsprüfung 
zu vereinbaren. 

h) Da die Kindertageseinrichtungen bei 
Grundstücken und Gebäuden Besonderheiten, 
insbesondere bei den vorhandenen Flächen, 
aufweisen können, ist der Abschluss von ob-
jektspezifischen Sondervereinbarungen zu 
den Punkten c bis e zwischen dem Träger und 
der Stadtverwaltung möglich. 

• Zuschüsse zu den Personal- und Sach kosten 
für die Verpflegung (Betriebskostenbereich IV) 

Die Stadt Weimar gewährt zu den Personal-   
und Sachkosten für die Verpflegung 
 Zuschüsse in Höhe von 0,35 EUR je belegtem 
Platz und Öffnungstag. 

• Zuschüsse zu den Sachkosten für den 
Ersatz und die Ergänzung von Einrichtungs-
gegenständen (Betriebskostenbereich V) 

Die Stadt Weimar gewährt dem Träger einen 
jährlichen pauschalen Zuschuss von 70 EUR je 
belegten Platz.
 
• Zuschüsse zu den sonstigen Personal- und 

Sachkosten (Betriebskostenbereich VI)
 
a) Für die Qualitätssicherung der pädagogi-
schen Arbeit gewährt die Stadt Weimar dem 
Träger einen jährlichen Zuschuss bis zur Höhe 
von 120 EUR je pädagogischer Fachkraft. Für 
diese Mittel besteht eine Zweckbindung. 

b) Die Stadt Weimar gewährt dem Träger 
einen jährlichen pauschalen Zuschuss je 
 belegtem Platz zu den sonstigen Perso-
nal- und Sachkosten in Höhe von 240 EUR 
 (Verwaltungspauschale). 

4. Antragstellung und Bewilligung 
4.1 Antragstellung 

4.1.1 Der Träger stellt bis zum 15.09. einen 
schriftlichen Antrag auf Förderung für 
das darauf folgende Kalenderjahr an die 
 Stadtverwaltung Weimar. 

4.1.2 Ein Änderungsantrag kann nach Ablauf 
der Widerspruchsfrist des Zuwendungsbe-
scheides, jedoch spätestens bis zum 30.11. des 
laufenden Jahres, gestellt werden. 

4.1.3 Die Planung der Kosten erfolgt auf 
Grundlage der in den Finanzierungsanträgen 
ausgewiesenen Zahl der belegten Plätze, 
 ausgehend von der letzten Stichtagsmeldung. 

4.2 Antragsprüfung und Bewilligung 

4.2.1 Der Antrag auf Förderung wird durch die 
Stadtverwaltung Weimar geprüft. 

4.2.2 Die Zuwendung wird von der Stadt-
verwaltung Weimar bewilligt. 

5. Aus- und Rückzahlung, Abrechnung und 
Prüfung der Verwendung 
5.1 Aus- und Rückzahlung 
Die Mittel werden in zwölf Monatsraten 
 ausgezahlt. 
 Ergeben sich auf der Grundlage eines 
gültigen Festsetzungsbescheides der Stadt 
Weimar Nachzahlungen an den Träger, so soll 
die Stadtverwaltung Weimar den Restbetrag 
spätestens bis zum 30.09. des nachfolgenden 
Jahres überweisen. 

5.2 Abrechnung 
Der Träger übergibt den Nachweis über die 
Verwendung der Mittel für das Antragsjahr bis 
zum 31.03. des nachfolgenden Jahres an die 
Stadtverwaltung Weimar. Treten im laufenden 
Jahr gravierende Abweichungen zu dem 
vorgelegten Kosten- und Finanzierungsplan 
auf, so ist dies der Stadtverwaltung Weimar 
unverzüglich anzuzeigen. Die nicht verwen-
deten Beträge sind dann auch unterjährig zu 
erstatten. Zinsen auf nicht verbrauchte Mittel 
werden nach den gesetzlichen Regelungen 
erhoben.

5.3 Prüfung der Verwendung und Fest-
setzungsbescheid 
Die Stadtverwaltung Weimar prüft den 
 Verwendungsnachweis und erteilt dem 
 Träger einen Festsetzungsbescheid über den 
 Zuschuss für das Antragsjahr. 
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»Eltern im Sinne der Förderrichtlinie sind 
die jeweiligen Erziehungsberechtigten bzw. 
 Sorgenberechtigten«

Weimar, den 10. Dezember 2010

Stefan Wolf
Oberbürgermeister 

6. Inkrafttreten 
Die Richtlinie der Stadt Weimar zur  Förderung 
der Kindertageseinrichtungen tritt zum 
1.1.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richt-
linie der Stadt Weimar zur Förderung der 
 Kindertageseinrichtungen vom 1.7.2006 
 außer Kraft. 

Anlage 1a zur Förderrichtlinie/Grundsätze 
für die Berechnung und Festlegung der 
 Elternbeiträge und Auskunftspflichten 

In § 20 Abs. 2 Satz 1 und 2 ThürKitaG ist 
 geregelt, dass die Elternbeiträge sozialverträg-
lich zu gestalten und nach dem Einkommen 
und/oder der Anzahl der Kinder sowie nach 
dem vereinbarten Betreuungsumfang zu 
 staffeln sind. Als Kriterien können insbeson-
dere Einkommen, die Anzahl der kindergeld-
berechtigten Kinder in der Familie und die 
tägliche Betreuungszeit berücksichtigt 
 werden. 
 Kindertageseinrichtungen in freier Träger-
schaft regeln die Staffelung der Elternbeiträ-
ge in Form einer Elternbeitragsordnung. Es 
 werden also keine Gebühren, sondern Eltern-
beiträge erhoben.

Die Anzahl der Kinder, für die ein Anspruch 
auf Kindergeld besteht, und die Höhe des 
Einkommens sind durch Vorlage geeigneter 
Unterlagen (z. B. Lohnabrechnung, Lohn-
steuerkarte, Einkommensteuerbescheid, 
Jahresverdienstbescheinigung, Voraus-

zahlungsbescheid des Finanzamtes, Bewilli-
gungsbescheide für Arbeitslosengeld I oder 
II, Sozialhilfebescheinigung) zu belegen. 
Maßgebend ist grundsätzlich das Einkom-
men des vorangegangenen Kalenderjahres. 
 Abweichend kann das Zwölffache des 
 Einkommens des letzten Monats zugrunde 
gelegt werden, wenn es voraussichtlich auf 
Dauer höher oder niedriger ist als das Einkom-
men des vorangegangenen Kalenderjahres. 
Wird das Zwölffache des Einkommens des 
letzten Monats zugrunde gelegt, so sind 
auch Einkünfte zuzurechnen, die zwar nicht 
in diesem Monat bezogen wurden, aber im 
laufenden Jahr anfallen (z.B. Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld). Wird ein Nachweis nicht 
innerhalb von 21 Tagen nach der Anmeldung 
des Kindes er-bracht, können die Gebühren 
für die höchste Einkommensstufe unter der 
Annahme, dass nur für ein Kind Anspruch auf 
Kindergeld besteht, festgesetzt werden. 
 Für die Einstufung der Eltern ist das Netto-
einkommen entsprechend des § 82 Abs. 1 
und 2, Nr. 1 – Nr. 3 SGB XII zu ermitteln. Ein 
 Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammen 

veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Zum Einkommen gehören auch steuerfreie 
Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten 
öffentlichen Leistungen für die Eltern und das 
Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird. 
Das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz (BEEG) wird in Höhe 
des Mindestbetrages sowie des Erhöhungs-
betrages bei Mehrlingsgeburten (§ 2 Abs. 6 
BEEG) nicht als Einkommen berücksichtigt. 

Einkommensänderungen und Änderungen 
in der Zahl der Kinder, für die ein Anspruch 
auf Kindergeld besteht, sind unter Vorlage 
der notwendigen Unterlagen unverzüglich 
zu melden. Die Elternbeiträge werden für den 
Kalendermonat neu festgesetzt, der auf den 
Kalendermonat folgt, in dem die Änderung 
angezeigt wurde. Erfolgt die Änderungs-
meldung nicht bzw. nicht rechtzeitig, kann 
bei  Bekanntwerden der für die Höhe des 
Elternbeitrages maßgeblichen Umstände 
rück wirkend bis zum Folgemonat der einge-
tretenen Änderung der dann maßgebliche 
Elternbeitrag erhoben werden.

Anlage 1 – Tabelle zur Erhebung von Elternbeiträgen
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Übersicht

BKB I: Personalkosten des aufgrund von 
Rechtsvorschriften eingesetzten päda-
gogischen Personals (anerkanntes pädago-
gisches Fachpersonal)
BKB II: Sonstige Personal- und Sachkosten für 
die pädagogische Arbeit
BKB III: Personal- und Sachkosten für das 
Grundstück und Gebäude der Kindertages-
einrichtung sowie für dessen Bewirtschaftung 
(bzw. für den Teil des Grundstücks und Ge-
bäudes, welches als Kindertageseinrichtung 
genutzt wird)
BKB IV: Personal- und Sachkosten für die 
 Verpflegung
BKB V: Sachkosten für den Ersatz und die 
 Ergänzung von Einrichtungsgegenständen
BKB VI: Sonstige Personal- und Sachkosten

Bestandteile der Personalkosten in den 
 Kindertageseinrichtungen 

Personalkosten sind mit Ausnahme des 
Betriebskostenbereichs V in allen Betriebs-
kostenbereichen vertreten. Damit in den 
Erläuterungen zu den einzelnen Betriebs-
kostenbereichen nicht jedes Mal erneut alle 
Bestandteile der Personalkosten aufgeführt 
werden müssen, werden sie hier voran ge-
stellt. Weiter unten wird dann nur noch Bezug 
auf die allgemeinen Erläuterungen zu den 
Personalkosten genommen.

Personalkosten: Personalausgaben für das 
beschäftigte Personal in Kindertageseinrich-
tungen umfassen alle Aufwendungen des Trä-
gers für das Personal, die auf der Grundlage 
eines gültigen Tarifvertrages gezahlt werden. 
Die Personalausgaben gliedern sich in: 
– Personalausgaben für die pädagogischen 

Fachkräfte (BKB I)
– Personalausgaben für das nichtpädago-

gische Personal (BKB II, III, IV und VI).

Personalausgaben für die pädagogischen 
Fachkräfte sind sämtliche Aufwendungen des 
Trägers einer Kindertageseinrichtung, die auf 
der Grundlage eines gültigen Tarifvertrages 
für das beschäftigte Personal gezahlt werden. 
Das pädagogische Personal muss als geeig-
nete pädagogische Fachkraft im Sinne des 
§ 14 ThürKitaG anerkannt sein.
 Die Personalausgaben des vom Träger zu-
sätzlich eingesetzten pädagogischen Personals 
werden aus Gründen der Vergleichbarkeit dem 
Betriebskostenbereich II – Personal- und Sach-
kosten für pädagogische Arbeit zugerechnet. 
Das betrifft auch Praktikanten, die nicht durch 
den Freistaat Thüringen finanziert werden.

Personalausgaben für das nichtpädagogische 
Personal sind sämtliche Aufwendungen des 
Trägers einer Kindertageseinrichtung für 
Personal, welches nicht als geeignete pädago-
gische Fachkraft anerkannt ist.

Die Personalkosten werden dem Betriebsko-
stenbereich zugeordnet, für dessen Zweck das 
Personal beschäftigt wird. Ergeben sich bei 
einzel-nen Beschäftigten die Erfüllung von 
Arbeitsaufgaben aus mehreren Bereichen, so 
sind die Personalkosten anteilig zu splitten 
und den jeweili-gen Betriebskostenbereichen 
zuzuordnen. Ein typischer Fall wäre eine Haus-
wirtschaftskraft: 
• 80% ihrer Arbeitszeit für die Bewirtschaf-

tung des Grundstücks und Gebäudes  
 BKB III

• 15% ihrer Arbeitszeit für die Portionierung 
des Essens und die Geschirrreinigung 

 BKB IV
• 5% ihrer Arbeitszeit für Postabholung, 

 Einkauf für die Kindertageseinrichtungen 
 BKB VI

Inanspruchnahme von Fremdleistungen:
Werden für die erforderlichen Arbeiten im 
nichtpädagogischen Bereich fremde Dienst-
leistungen in Anspruch genommen, so 
 handelt es sich generell nicht um Personal-
ausgaben, sondern um Sachausgaben.
 Aus Gründen der Vergleichbarkeit werden 
die Personalausgaben für das nichtpädago-
gische Personal deshalb dem Sachkosten-
Bereich zugeordnet. Die Ermittlung dieser 
 Personalkosten erfolgt nach den gleichen, 
nachstehend genannten Ausgabenkate-
gorien.

Besonderheit für Träger von Kindertages-
einrichtungen mit mehr als einer Kinder-
tageseinrichtung:
Für die Ermittlung der Personalkosten einer 
einzelnen Kindertageseinrichtung im nicht-
pädagogischen Bereich ist es zulässig, die 
tatsächlich ermittelten Personalkosten der 
Beschäftigtengruppen im Umlageverfahren 
den einzelnen Kindertageseinrichtungen 
 zuzuordnen.
Bezugsgrößen der Umlage können sein:
– Platzkapazität der Kindertagesein-

richtungen gemäß vorläufiger oder 
end gültiger Betriebserlaubnis (z.B. für 
 sämtliches nichtpädagogisches Personal)

– Anzahl der Betreuungsverträge der 
 Kindertageseinrichtungen (z.B. für 
 sämtliches nichtpädagogisches Personal)

– Anzahl der produzierten Mittagsportionen 
(z.B. für Küchenpersonal)

– Größe der Bruttogeschossfläche (z.B. für 
Hausmeister- und Reinigungspersonal)

– weitere Bezugsgrößen, sofern der sächliche 
Zusammenhang mit der Beschäftigten-
gruppe sichtbar wird.

Kostenarten der Personalkosten 
in  Kindertageseinrichtungen des 
 Freistaates Thüringen

PK–a: Aufwendungen für ehrenamtliche 
Tätigkeit: z.B.: Entschädigungen für einzelne 
ehrenamtliche Tätigkeiten
PK–b: Entgelte und dgl.:
– monatliche Entgelte für die arbeitsvertrag-

lich vereinbarte Arbeitszeit (z.B. tarifliche 
Vergütungen, Beschäftigungsentgelte, frei 
vereinbarte Vergütungen, wenn dies der 
geltende Tarifvertrag vorsieht, Entgeltgrup-
pen, Sozialzuschläge, Ausgleichzahlungen, 
Zeitzuschläge, Praktikantenvergütungen, 
Leistungen zur Vermögensbildung der 
 Arbeitnehmer)

– Entgelte für Mehr- und Überstunden (z.B.: 
Vergütung für Mehrstunden, Abgeltung 
für Überstunden, Abgeltung für nicht in 
Anspruch genommenen Urlaub)

– Ersatzleistungen (z.B.: Krankenbezüge, 
 Zuschüsse zum Krankengeld)

– Einmalzahlungen (z.B.: Urlaubsgeld, 
 jährliche Zuwendungen, Jubiläumszu-
wendungen)

– Sonstige Zahlungen (z.B.: Abfindungen, 
jedoch nicht nach § 9 f Kündigungsschutz-
gesetz und infolge von Aufhebungs-
verträgen)

PK–c: Beiträge zu Versorgungskassen: 
z.B.: Umlagen und Beiträge zu Pensions- 
 Versorgungskassen, Arbeitgeberanteile zu 
Zusatzversorgungskassen
PK–d: Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung / Berufsgenossenschaft: z.B.: Arbeit-
geberanteile zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung und zur Pflegeversicherung, einschl. 
Ersatzkassen, zur Rentenversicherung und 
zur Arbeitslosenversicherung, Höherversiche-
rung in der gesetzlichen Unfallversicherung, 
Zuschüsse zur befreienden Lebensversiche-
rung, Umlagen zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung / Berufsgenossenschaft
PK–e: Beihilfen, Unterstützungen und dgl.: 
z.B.: Beihilfen nach den Beihilfevorschriften für 
Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Hin-
terbliebene, Unfallfürsorge, Tuberkulosehilfe, 
Kosten für Untersuchungen, Reihenuntersu-
chungen, arbeitsmedizinische Überwachung 
und dgl., Kosten der Schutzimpfungen und 
dgl., Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld
PK–f: Personal-Nebenausgaben: z.B.: 
 Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu 
 Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale 
Einrichtungen, Erholungsurlaub, Erholungs-
werk und dgl., Beschäftigungs- und Tren-
nungsgeld sowie sonstige Leistungen nach 
der Beschäftigungsgeld- und Trennungs-
verordnung, Umzugskosten, Fahrtkosten-
zuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsplatz, funktionsbedingte 
 Aufwandsentschädigungen, wie Prämien im 
Vorschlagswesen

Anlage 2 zur Förderrichlinie/Systematik 
der Kostenarten in den Kindertages-
einrichtungen
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II – i: Honorare für Kursangebote: sofern diese 
Kursangebote von der Kindertageseinrich-
tung durchgeführt werden
II – j: Abschreibungen: auf Spiel- und 
 Beschäftigungsmaterial mit einem Einzelwert 
über 410 EUR
II – k: Verzinsung: des Anlagekapitals im 
 Bereich Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Betriebskostenbereich III 
Personal- und Sachkosten für das 
Grundstück und Gebäude der Kinder-
tageseinrichtung sowie für dessen 
 Bewirtschaftung

Personal- und Sachkosten des Trägers der 
 Kindertageseinrichtung bzw. des Leistungs-
verpflichteten für das Grundstück und 
Gebäude und dessen Bewirtschaftung. Sie 
sind kalkulatorisch zu ermitteln, wenn bei 
Eigennutzung oder durch unentgeltliche 
Nutzungsüberlassung des Eigentümers diese 
Kosten nicht ausgewiesen sind (Opportuni-
tätsprinzip). Der Grundstückswert zählt nicht 
hierzu, da der Eigentümer sein Kapital erhält 
und Grundstücke durch Nutzung im Wert 
nicht gemindert werden.
 Die Kosten für das Grundstück und Gebäu-
de beinhalten im Haushalt der Gemeinden 
sowohl Ausgabepositionen des Vermögens-
haushaltes als auch Ausgabepositionen des 
Verwaltungshaushaltes. 

III – a: Kosten für das Grundstück: 
– Kosten für die Pflege und Erhaltung des 

Grundstücks, der Einzäunung, der Garten- 
und Grünanlagen, der Wallanlagen, der 
Außenanlagen und der Spielanlagen

– Pacht für das Grundstück lt. Vertrag oder 
gem. ortsüblichen Pachtzins, Erbbauzinsen, 
Erbpachtzinsen

– Grundsteuer für das Grundstück
III – b: Kosten für das Gebäude:
– Mietzahlungen in der Form der Kaltmiete 

an den Eigentümer des Gebäudes oder 
den als Kindertageseinrichtung genutzten 
Teil des Gebäudes

– Leasingzahlungen für Gebäude, sofern 
das Objekt nicht in das Eigentum des 
 Leistungsverpflichteten bzw. Trägers 
 übergeht

– Abschreibungen auf Investitionen für 
eigene Gebäude oder den als Kindertages-
einrichtung genutzten Teil des eigenen 
Gebäudes, jährliche Kosten des Fremdkapi-
tals für den Erwerb des Gebäudes und für 
die Aufbringung der Baukosten, der Kosten 
der Außenanlagen, der Baunebenkosten, 
der Kosten der besonderen Betriebsein-
richtungen sowie der Kosten des Gerätes 
und sonstiger Wirtschaftsausstattungen

– Verzinsung des Anlagekapitals des Gebäu-
des oder den als Kindertageseinrichtung 
genutzten Teil des Gebäudes

III – c: Erhaltungsaufwand: 
– regelmäßige Aufwendungen des Eigen-

tümers für das Gebäude, die in ungefähr 
gleicher Höhe wiederkehren und den Wert 
des Gebäudes nicht erhöhen sowie die 
Wesensart des Gebäudes nicht verändern, 
insbes. die laufende Instandhaltung

– laufende Unterhaltung von Verkehrssiche-
rungs- und Signalanlagen

Hinweis: der Erhaltungsaufwand ist nicht 
 gesondert auszuweisen, wenn dieser Kostenbe-
standteil in der Mietzahlung enthalten ist.
III – d: Schönheitsreparaturen und War-tung 
der technischen Anlagen: Schönheitsrepara-
turen, Renovierung der Räumlichkeiten, 
Beseitigung von Unwetterschäden, Wartung 
folgender technischer Systeme: Heizung, 
 Klimaanlage, Antennenanlage, Aufzüge, 
Rolltrep-pen, Fahrstühle, Transportanlagen,  
 Revision der ortsfesten elektrischen Anlage,  
Fett- und Ölabscheider, Wartung der 
 Leitungen für Wasser, Gas, Abwasser, Fern-
meldeanlagen, eingebaute Beleuchtungsan-
lagen und Verdunklungssysteme, Uhren- und 
 Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmein-
richtungen, Blitzableiter- und Brandschutz-
anlagen, TÜV-Abnahmen des Spielplatzes und 
der Evakuierungseinrichtungen
Hinweis: Bei den Wartungskosten der techni-
schen Anlagen muss das Kriterium der bau-
lichen bzw. niet- und nagelfesten Verbindung 
zum Gebäude gegeben sein, andernfalls  handelt 
es sich um sonstige Kosten; sind einzelne 
 Bestandteile dieser Kosten durch den Mietver-
trag abgedeckt, ist darauf zu achten, dass die 
Kosten nicht doppelt erfasst werden).
III – e: Kosten für Gebäude- und 
Sachversicherungen: Einbruch-, Diebstahl-, 
Vandalismus-, Glasbruch-, Wasser-, Sturm-, 
Hagel-, Blitzschlag-Versicherung, Haftpflicht-
versicherung für das Gebäude, den Öltank, 
den Aufzug
III – f: Kosten der Bewirtschaftung der Grund-
stücke und der Gebäude: 
– Personalkosten des eingesetzten tech-

nischen Personals im Rahmen der Bewirt-
schaftung von Grundstück und Gebäude 
(z.B.: Hausmeister, Reinigungskraft, Zivil-
dienstleistende, Praktikanten, Freiwilliges 
Soziales Jahr u.a.)

– Heizung: Fernwärme, Heizöl, Erdgas, Kohlen
– Wasser: Warmwasser, Kaltwasser, Abwasser,  

Fäkalienabfuhr, Niederschlagswasser 
einschl. der dafür berechneten Grundge-
bühren

– Energie: Strom einschl. der dafür berech-
neten Grundgebühren

– Verkehrsanliegerpflichten: Schneeräumen 
und Streuen

– Bewachung: Kosten für Sicherheitsdienste
III – g: Beleuchtung: Beleuchtungskörper auf 
dem Grundstück und in den Räumen, einschl. 
Glühlampen, Leuchtstäbe
III – h: Öffentliche Abgaben: Straßenreini-

PK–g: Arbeitsmedizinische und arbeits-
sicherheitstechnische Überwachung: gem. 
den  gesetzlichen Regelungen für die Über-
wachung der Betriebsstätten
PK–h: Deckungsreserve für Personalaus-
gaben: z. B.: vorsorgliche Veranschlagung von 
Mehrausgaben, die zwar erwartet werden, 
aber noch nicht auf die einzelnen Gruppen 
aufgeteilt werden können (entsprechend der 
üblichen Praxis in den kommunalen Haus-
halten sollte eine Zuordnung der Deckungs-
reserve zu den einzelnen Gruppen angestrebt 
werden)

Betriebskostenbereich I
Personalkosten auf Grund von 
 Rechtsvorschriften eingesetzten 
 pädagogischen Personals

Im Betriebskostenbereich I werden nur die 
pädagogischen Fachkräfte, gemäß Mindest-
personalausstattung nach § 14 ThürKitaG 
berücksichtigt.

Betriebskostenbereich II
Sonstige Personal- und Sachkosten für 
die pädagogische Arbeit

Im Betriebskostenbereich II wird das Personal  
im pädagogischen Bereich ausgewiesen, 
welches nicht im Betriebskostenbereich I 
 zugeordnet ist. 

II – a: Personalkosten: 
– Personalausgaben der vom Träger über 

das Maß des notwendigen pädagogischen 
Personals eingesetzten pädagogischen 
Fachkräfte 

– nicht anerkannte Fachkräfte
– Praktikanten, Freiwilliges Soziales Jahr u.a.
– zusätzliche Fachkräfte in integrativen 

Gruppen
II – b: Tiere: in Verbindung mit pädagogischen 
Angeboten
II – c: Arbeits- und Schutzbekleidung: des 
Personals im pädagogischen Bereich (z.B. 
Beschaffung und Unterhaltung persönlicher 
Aus-rüstungsgegenstände, Bekleidungs-
zuschüsse und Abnutzungsentschädigungen)
II – d: Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit des 
Trägers: z.B.: Gestaltung von Elternversamm-
lungen, Elternbriefe
II – e: Sonstige Aufwendungen für 
pädagogische Arbeit: z.B.: Auftritte von 
 Künstlern, Kremserfahrten, Ausflüge, Kino, 
Theater, Fahrtkosten für den Besuch von 
 Veranstaltungen
II – f: Spiel- und Beschäftigungsmaterial: mit 
einem Einzelwert unter 410 EUR
II – g: Bücher und Zeitschriften,: die von 
 Erziehern in Vorbereitung oder während der 
pädagogischen Arbeit genutzt werden
II – h: Sonstiges Verbrauchsmaterial: für die 
pädagogische Arbeit
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gungsgebühr, Winterdienstgebühr, Müllent-
sorgung, Sperrmüllentsorgung, Entsorgung 
von Speiseresten, Kaminreinigung, sonst. 
öffentliche Abgaben
III – i: Reinigung: Reinigungsmittel, kleine 
Reinigungsgegenstände, Vergütung an 
 Reinigungsunternehmen, Wäschereinigung, 
Ungezieferbekämpfung, Sanitärbedarf
III – j: Arbeits- und Schutzbekleidung: des 
 eingesetzten technischen Personals im 
 Rahmen der Bewirtschaftung von Grundstück 
und Gebäude, z.B.: Hausmeister, Reinigungs-
kraft, Zivildienstleistende, Praktikanten, Frei-
williges Soziales Jahr u.a. (z. B. Beschaffung 
und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungs-
gegenstände, Bekleidungszuschüsse und 
Abnutzungsentschädigungen)

Betriebskostenbereich IV
Personal- und Sachkosten für die 
 Verpflegung

IV – a: Personalkosten: des eingesetzten 
 technischen Personals im Rahmen der 
 Bereitstellung von Verpflegung (z.B.: Koch, 
Zivildienstleistende, Praktikanten, Freiwilliges 
Soziales Jahr u.a.)
IV – b: Arbeits- und Schutzbekleidung: es 
 eingesetzten technischen Personals im 
Rahmen der Bereitstellung von Verpflegung 
(z.B.: Koch, Zivildienstleistende, Praktikanten, 
Freiwilliges Soziales Jahr u.a. (z.B. Beschaffung 
und Unterhaltung persönlicher Ausrüstungs-
gegenstände, Bekleidungszuschüsse und 
Abnutzungsentschädigungen)
IV – c: Lebensmittelkosten
IV – d: Sonstiges Verbrauchsmaterial: für 
 Verpflegungszwecke
IV – e: Kosten des Fremdversorgers: für die 
Belieferung der Kindertageseinrichtung mit 
fertigen Speisen
IV – f: Abschreibungen: auf Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenstände im Verpflegungs-
bereich mit einem Einzelwert über 410 EUR
IV – g: Verzinsung: des Anlagekapitals im 
 Verpflegungsbereich

Betriebskostenbereich V
Sachkosten für den Ersatz und die 
 Ergänzung von Einrichtungsgegen-
ständen

V – a: Laufende Unterhaltung, Anschaffung,
Herstellung und Ersatzbeschaffung: von 
 Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-
gegenständen mit Einzelwert unter 410 EUR
V – b: Miet- und Leasingzahlungen: für 
 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
V – c: Abschreibungen: auf Geräte, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 
die nicht in anderen Sachkostenbereichen 
 erfasst sind, mit einem Einzelwert über 
410 EUR
V – d: Verzinsung: des Anlagevermögens

Betriebskostenbereich VI 
Sonstige Personal- und Sachkosten der 
Kindertageseinrichtung

VI – a: Personalkosten: 
– des eingesetzten Personals für Verwal-

tungs- und sonstige Aufgaben, sofern sie 
nicht bereits in anderen Sachkostenbe-
reichen erfasst wurden (z.B.: Verwaltung-
sangestellte, Personalkostenanteil der Ver-
waltungstätigkeiten der pädagogischen 
Leitung, Kraftfahrer, Zivildienstleistende, 
Praktikanten, Freiwilliges Soziales Jahr u.a.)

– Abfindungen infolge von § 9 f Kündigungs-
schutzgesetz und nach Aufhebungsverein-
barungen

VI – b: Arbeitsmittel für die Verwaltung: 
– Arbeitsgeräte, Arbeitsmaschinen aller Art, 

Büromaschinen, Fernsprechgeräte mit 
einem Einzelwert unter 410 EUR

– Haltung von Fahrzeugen (z.B.: Kfz-Steuer, 
Kfz-Versicherung einschl. Nebenver-
sicherungen, wie Insassenunfall, Gepäck-, 
Rechtsschutzversicherung, Betriebsstoffe)

– Arbeits- und Schutzbekleidung des 
 eingesetzten Personals für Verwaltungs- 
und sonstige Aufgaben, sofern sie nicht 
bereits in anderen Sachkostenbereichen 
erfasst wurden

– EDV-Material
– Werkstatt- und Reparaturmaterial für den 

Hausmeister
– Sonstiges Verbrauchsmaterial für Ver-

waltungszwecke
– Bürobedarf 
– Bücher und Zeitschriften für Verwaltungs-

zwecke
– Abschreibungen auf Arbeitsgeräte, 

 Arbeitsmaschinen aller Art, Büroma-
schinen, Fernsprechgeräte mit einem 
 Einzelwert über 410 EUR

– Verzinsung des Anlagevermögens
VI – c: Versicherungskosten: 
– Umlagen an Schadenausgleichskassen
– Leistungen in nicht durch Versicherungen 

gedeckten Schadensfällen
– notwendige Versicherungen (Mitarbeiter-

haftpflicht-, Unfall-, Betriebsausfall-, 
 Rechtsschutzversicherung)

VI – d: Aus- und Fortbildung, Umschulung: 
Kosten der Teilnahme an Lehrgängen, Kursen 
und Vorträgen, einschl. Reisekosten, Aus- und 
Fortbildungsbeihilfen, Honorare und Sach-
kosten eigener Lehrgänge, Kurse und Vorträge 
zur Fortbildung, Supervision, Praxisberatung 
usw.
VI – e: Schwerbehindertenausgleichsabgabe
VI – f: Reisekosten: (Reisekostenvergütungen 
auch in Personalvertretungsangelegenheiten, 
Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienst-
gängen und Dienstfahrten, Entschädigung für 
die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge)
VI – g: Kosten für den Personal-/ Betriebsrat
VI – h: Weitere allgemeine sachliche 

 Ausgaben: 
– vermischte Ausgaben, Ausgaben, die 

ohne Angabe bestimmter Einzelzwecke 
veranschlagt werden, weil sich mehrere 
Plan ansätze wegen Geringfügigkeit nicht 
lohnen)

– Mitgliedsbeiträge an Verbände, Organisa-
tionen, Vereine und dgl.

VI – i: Sonstige Kosten

Weimar, den 10. Dezember 2010

gez.
Oberbürgermeister 

Bekanntmachung
… über die

4. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten für die 
Stadt Weimar (Verwaltungskostensatzung)

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 der Thü-
ringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) 
vom 28.1.2003 (GVBl. S. 41), der §§ 2 und 10ff 
des Thüringer Kommunalabgabengesetzes 
(ThürKAG) vom 19.9.2000 (GVBl. S. 301) – in 
den jeweils geltenden Fassungen – hat der 
Stadtrat der Stadt Weimar in seiner Sitzung 
am 17.11.2010 nachfolgende 4. Änderungs-
satzung zur Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für die Stadt Weimar 
 (Verwaltungskostensatzung) beschlossen:

1.
Das Kostenverzeichnis der Verwaltungs-
kostensatzung, Abschnitt B, Besondere 
 Verwaltungskosten, wird um folgenden Punkt 
ergänzt:
»2.11: Abgeschlossenheitserklärung: 60,00 EUR«

2.
Diese 4. Änderungssatzung tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Hiermit wird bestätigt, dass der Stadtrat der 
Stadt Weimar in seiner Sitzung am 17.11.2010 
vorstehende 4. Änderungssatzung zur 
 Satzung über die Erhebung von Verwaltungs-
kosten für die Stadt Weimar (Verwaltungskos-
tensatzung) beschlossen hat. Das Thüringer 
Landesverwaltungsamt  hat mit Schreiben 
vom 07.12.2010 (Az.: 204.4-1524.20-003/93-WE)  
gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 ThürKAG die vor -
z eitige Bekanntmachung der 4. Änderungs-
satzung zur Satzung über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für die Stadt Weimar 
(Verwaltungskostensatzung) ausdrücklich 
zugelassen.
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des Ortsteils Taubach ab dem 16.7.2012, für 
das Gebiet des Ortsteils Niedergrunstedt 
ab dem 17.7.2012 und für das Gebiet des 
Ortsteils Legefeld sowie für das Kernstadt-
gebiet der Stadt Weimar ab dem 29.9.2012 
bis jeweils zum 23.1.2032 zu betrauen. Der 
Oberbürgermeister wird beauftragt, den 
als Anlage 1 beigefügten Konzessions-
vertrag mit der Stadtwerke Weimar Stadt-
versorgungs-GmbH abzuschließen.

2. die Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-
GmbH mit dem Betrieb des Gasversor-
gungsnetzes der allgemeinen Versorgung 
für das Gebiet des Ortsteils Tröbsdorf ab 
dem 29.1.2012, für das Gebiet der Ortsteile 
Gaberndorf und Taubach ab dem18.3.2012, 
für das Gebiet des Ortseils Legefeld ab 
dem 23.4.2012, für das Kernstadtgebiet 
der Stadt Weimar und für das Gebiet des 
Ortsteils Süßenborn ab dem 29.9.2012 
sowie für das Gebiet des Ortsteils Nieder-
grunstedt ab dem 5.1.2013 jeweils bis zum 
28.1.2032 zu betrauen. Der Oberbürger-
meister wird beauftragt, den als Anlage 2 
beigefügten Konzessionsvertrag mit der 
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-
GmbH abzuschließen.

3. die Ansprüche der Stadt Weimar auf 
 Erwerb der Anlagen des örtlichen Strom-
verteilnetzes in den Ortsteilen (die bis-
her von der E.ON Thüringer Energie AG 
 versorgten Ortsteile) sowie die diesbe-
züglichen Rechte aus § 9 der besehenden 
Stromkonzessionsverträge mit der E.ON 
Thüringer Energie AG für die Ortsteile (die 
bisher von der E.ON Thüringer Energie 
AG versorgten Ortsteile) an die Stadt-
werke Weimar Stadtversorgungs-GmbH 
abzutreten. Der Oberbürgermeister wird 
beauftragt, die als Anlage 3 beigefügte 
 Abtretungsvereinbarung mit der Stadt-
werke Weimar Stadtversorgungs-GmbH 
abzuschließen.

4. die Ansprüche der Stadt Weimar auf 
 Erwerb der Anlagen des örtlichen Gasver-
teilnetzes in den Ortsteilen (die bisher von 
der E.ON Thüringer Energie AG versorgten 
Ortsteile) sowie die diesbezüglichen 
Rechte aus § 24 der bestehenden Gaskon-
zessionsverträge mit der E.ON Thüringer 
Energie AG für die Ortsteile (die  bisher von 
der E.ON Thüringer Energie AG versorgten 
Ortsteile) an die Stadtwerke Weimar 
Stadtversorgungs-GmbH abzutreten. Der 
Oberbürgermeister wird beauftragt, die 
als Anlage 4 beigefügte Abtretungsverein-
barung mit der Stadtwerke Weimar Stadt-
versorgungs-GmbH abzuschließen.«

Abstimmungsergebnis zur Drucksache 
240/2010: einstimmige Zustimmung (41)

Belehrung gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften beim Erlass obiger Satzung, die sich 
aus der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung – 
ThürKO) vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) – in den 
jeweils geltenden Fassungen – oder auf der 
Grundlage dieses Gesetzes erlassener Rechts-
vorschriften ergeben, ist unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekannt-
machung der Satzung gegenüber der Stadt 
Weimar, 99423 Weimar, Schwansee straße 17, 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Wurde eine 
Verletzung nach Maßgabe dieser Belehrung 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Vorstehende 4. Änderungssatzung nebst 
Ausfertigung und Belehrung sind gemäß § 21 
Abs. 4 ThürKO öffentlich bekanntzumachen.

Weimar, den 09. Dezember 2010

Stefan Wolf
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
… über die Vergabe von Konzessionen 
für die Gas- und Stromversorgung in der 
Stadt Weimar

Der Stadtrat der Stadt Weimar hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 17.11.2010 mit der 
Drucksachen-Nr. 240/2010 den Beschluss über 
die Vergabe von Konzessionen für die Gas- 
und Stromversorgung in der Stadt Weimar 
beschlossen.

Gemäß § 46 des Gesetzes über die Elektrizi-
täts- und Gasversorgung (Energiewirtschafts-
gesetz - EnWG) wird hiermit der Beschluss des 
Stadtrates öffentlich bekannt gemacht:

»Der Stadtrat beschließt:
1. die Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-

GmbH mit dem Betrieb des Stromversor-
gungsnetzes der allgemeinen Versorgung 
für das Gebiet des Ortsteils Gaberndorf ab 
dem 24.1.2012, für das Gebiet des Ortsteils 
Gelmeroda ab dem 5.2.2012, für das Gebiet 
des Ortsteils Possendorf ab dem 26.3.2012, 
für das Gebiet des Ortsteils Tröbsdorf ab 
dem 31.3.2012, für das Gebiet des Ortsteils 
Süßenborn ab dem 4.5.2012, für das Gebiet 

Weimar, den 10. Dezember 2010

Stefan Wolf 
Oberbürgermeister 

Bekanntgabe
… über die Feststellung des Jahres-
abschlusses 2009 des Abwasserbetriebes 
Weimar

1. Der Stadtrat der Stadt Weimar hat in seiner 
Sitzung am 17. November 2010 folgendes 
beschlossen:

1.1 Der vorgelegte und von der WIBERA AG 
geprüfte Jahresabschluss für das Wirt-
schaftsjahr 2009 wird wie folgt festgestellt: 
Bilanzsumme: 81.535.209,24 EUR, Jahres-
gewinn: 1.050.000,00 EUR.

1.2 Der Gewinn des vergangenen Jahres in 
Höhe von 1.050.000,00 EUR wird als Eigen-
kapitalverzinsung an die Stadt abgeführt.

1.3 Der Werkleitung wird für das Wirtschafts-
jahr 2009 Entlastung erteilt.

1.4  Die Mitglieder des Werkausschusses 
Christoph Schwind (Vorsitzender), Carsten 
Meyer (bis 11.8.2009, Siegrun Lopp 
(bis 11.8.2009), Steffen Vogel,  Gerhardt 
Schwartze (bis 11.8.2009), Joachim 
Trommsdorf (bis 11.8.2009), Hendrik 
Rauch (ab 12.8.2009), Rainer Dönnecke (ab 
12.8.2009), Sylvia Sippach (ab 12.8.2009), 
Dr. Hans-Joachim Heuzeroth (vom 
12.8.2009 bis 4.12.2009) werden für das 
Geschäftsjahr 2009 entlastet.

2. Der Bestätigungsvermerk der zum Wirt-
schaftsprüfer bestellten WIBERA AG für den 
Jahresabschluss 2009 lautet:

 »Wir haben den Jahresabschluss – beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung und Anhang – unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht des 
Abwasserbetriebes Weimar, Eigenbetrieb 
der Stadt Weimar, für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 
2009 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung liegen 
in der Verantwortung der Werkleitung des 
Betriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den 
 Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht 
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abzugeben. 
  Wir haben unsere Jahresabschluss-

prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld des Eigenbetriebes sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsys tems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und  Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Werkleitung sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.

  Unsere Prüfung hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.

  Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung und 
vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
 Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 zutreffend dar.«

Erfurt, den 28. Juni 2010

WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Rolf-Peter Stockmeyer  gez. Volkmar Hädrich
Wirtschaftsprüfer               Wirtschaftsprüfer

3. Der Jahresbericht 2009 mit Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung und Anhang 
sowie der Lagebericht liegen vom 03. Ja-
nuar 2011 bis zum 11. Januar 2011 jeweils 
montags bis freitags während der Dienst-
stunden beim Abwasserbetrieb Weimar, 
Schubertstraße 2 öffentlich aus.

Weimar, den 01.12.2010

Stefan Wolf
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bei der kreisfreien Stadt Weimar (Kulturstadt 
Europas 1999) mit rd. 65.000 Einwohnern 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 Stelle als 

Sachgebietsleiter Verbindliche 
 Bauleitplanung (m/w)
 
im Stadtentwicklungsamt zu besetzen.

Zu den wesentlichen Aufgaben 
 gehören:
– Anleitung und Lenkung der Mitarbeiter 

des Sachgebietes
– Optimierung und Koordinierung der 

 verbindlichen Bauleitplanung auf der 
Grundlage von zu erarbeitenden und ab-
zustimmenden Verfahrensgrundsätzen

– Erarbeitung von überwiegend schwierigen 
Bebauungsplänen einschließlich städte-
baulicher Verträge sowie von Maßnahmen 
zur Sicherung der Bauleitplanung

– Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, 
Steuerung beauftragter Planungsbüros

Die Bewerber müssen folgende 
 Voraussetzungen erfüllen:
– abgeschlossenes Hochschulstudium 

 (Diplom/Master) in der Fachrichtung Stadt-
planung oder Städtebau

– Zweites Staatsexamen in der Fachrichtung 
Städtebau wäre wünschenswert

- langjährige Berufserfahrung auf den o.g. 
Gebieten erforderlich

– umfassende Kenntnisse der einschlägigen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und 
Gesetze

Die Eingruppierung erfolgt nach TVÜ-VKA in 
der Entgeltgruppe 13.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen sind 
bis zum 31. Januar 2011 (Posteingang) zu 
 richten an die:

 Stadtverwaltung Weimar
 Personalabteilung
 Schwanseestraße 17
 99421 Weimar

Hinweis: Aus Kostengründen wird darum gebeten, die 

Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen. Diese 

verbleiben bei der Stadtverwaltung Weimar und werden nicht 

zurückgesandt. Nach Abschluss des Stellenbesetzungsver-

fahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht berücksich-

tigter Bewerber vernichtet. Bei gewünschter Rücksendung der 

Unterlagen bitten wir um Beilage eines adressierten und 

frankierten Rückumschlages. Durch die Bewerbung entste-

hende Kosten werden nicht erstattet.

Ansprechpartnerin: Frau Selle, Telefon: (0 36 43) 7 62-3 30

Öffentliche Ausschreibung 
… nach VOB/A
Vergabenummer: 600.58 – 108/10

a) Auftraggeber/Vergabestelle:
Name: Stadt Weimar 
Straße: Schwanseestraße 17
PLZ/Ort: 99423 Weimar
Tel.: (0 36 43) 7 62-3 09, Fax: (0 36 43) 7 62-3 26
E-Mail: ausschreibung@stadtweimar.de
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Aus-
schreibung
d) Art des Auftrages: Energetische 
 Generalsanierung Pestalozzischule, Gebäude-
teil Gutenbergstraße 32
e) Ort der Ausführung: 99423 Weimar
f) Art und Umfang der Leistung: Los 2: 
 Fassadengerüst: 1.400 m² Fassadengerüst 
LK 3; 620 m² Fassadengerüst LK 4; 36.000 
m² Wo Vorhaltung; Los 4: Dachabdichtungs-
arb.: 470 m² Abbruch Bitumenabdichtung 
abschnittsweise; 470 m² Dachabdichtung; 
160 m Attikaausbildung; Los 13: Fenster: 72 
St  Abbruch Fenster; 54 St Isolierglasfenster 
aus Holz oder Kunststoff; 6 St Rundfenster; 5 
St Außentüren; Los 19: Dach- und Fassaden-
bekleidung: 110 m² wärmegedämmte Dach-
platte Holzkonstruktion, 240 m² Fassaden-
bekleidung Aluminiumwellblech; 90 m² Dach-
deckung Aluminiumwellblech
h) Aufteilung in Lose: ja
i) Ausführungsfristen: Los 2: 24.1.11–5.8.11; 
Los 4: 24.1.11–1.7.11; Los 13: 7.2.11–27.6.11; 
Los 19: 24.1.11–2.9.11
k) Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: Stadtverwaltung Weimar, Abt. Bau-
verwaltung, Haus 2, Zi. 226; Anschrift und Tel.
Nr. gleich lautend Punkt a)
Abholung/Versand der Unterlagen: ab 
14.12.2010

R U B R I K

Ausschreibungen
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l) Kostenbeitrag für die Verdingungs-
unterlagen: Los 2 = 7 ”, Los 4 = 10 ”, Lose 
13+19 je 12 ”, bei Versand + 2 ” Porto
Das Entgelt ist vorher auf das Konto 
der Stadtverwaltung Weimar, Konto-Nr. 
301 002 029, BLZ 820 510 00, Sparkasse 
 Mittelthüringen unter Angabe der Codierung 
60.000/15.000+108/10 einzuzahlen. Es ist 
nicht rückerstattungspflichtig. Der Einzah-
lungsbeleg ist der Angebotsanforderung 
beizufügen.
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote: Los 2: 10.1.2011, 10:00 Uhr; 
Los 4: 10.1.2011, 11:00 Uhr; Los 13: 10.1.2011, 
12:00 Uhr; Los 19: 10.1.2011, 13:00 Uhr
o) Anschrift, an die die Angebote zu richten 
sind: gleich lautend Punkt k)
q) Angebotseröffnung: Los 2: 10.1.2011, 
10:00 Uhr; Los 4: 10.1.2011, 11:00 Uhr; 
Los 13: 10.1.2011, 12:00 Uhr; Los 19: 10.1.2011, 
13:00 Uhr
Stadtverwaltung Weimar, Abt. Bauverwaltung, 
Schwanseestraße 17, 99423 Weimar, Haus 2, 
Zi. 226
s) Zahlungsbedingungen: gem. VOB/B
u) Eignungsnachweise: Der Bieter hat zum 
Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit auf Verlangen An-
gaben gem. § 6 Absatz 3 VOB/A zu machen.
v) Ablauf der Zuschlagsfrist: Lose 2, 4 und 
19: 21.1.2011; Los 13: 2.2.2011
w) Nachprüfungsstelle: Thür. Landesverwal-
tungsamt, Ref. 250 – Vergabeangelegenheiten, 
Weimarplatz 4, 99423 Weimar

C H R I S T O P H  S C H W I N D

B Ü R G E R M E I S T E R  U N D  B E I G E O R D N E T E R

F Ü R  F I N A N Z E N ,  O R D N U N G  U N D  B A U E N

Öffentliche Ausschreibung 
… nach VOB/A
Vergabenummer: 600.58 – 113/10

a) Auftraggeber/Vergabestelle:
Name: Stadt Weimar 
Straße: Schwanseestraße 17
PLZ/Ort: 99423 Weimar
Tel.: (0 36 43) 7 62-3 09, Fax: (0 36 43) 7 62-3 26
E-Mail: ausschreibung@stadtweimar.de
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Aus-
schreibung
d) Art des Auftrages: Neubau Innenstadt-
sporthalle auf dem Campus der Ch.-M.- 
Wieland-Grundschule und Park-Regelschule
e) Ort der Ausführung: 99423 Weimar, 
 Gropiusstraße 1
f) Art und Umfang der Leistung: Los 11: 
 Innenputzarbeiten: ca. 100 m² Gipsputz an 
Wände; ca. 55 m² Zementputz an Wände; 
Los 15: Maler- und Lackierarbeiten: ca. 650 m² 
Anstrich auf Wände Putz u. GK; ca. 400 m² 
 Anstrich auf Wände Zementbauplatten; 
ca. 670 m² Anstrich auf Decken Beton u. GK; 
ca. 800 m² Anstrich Betonbinder; ca. 20 m² 

Epoxidharzanstrich; ca. 50 m² Anstrich 
 Treppengeländer
h) Aufteilung in Lose: ja
i) Ausführungsfristen: Los 11: 21.3.11–
24.6.11, Los 15: 21.2.11–24.6.11
k) Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: Stadtverwaltung Weimar, Abt. Bau-
verwaltung, Haus 2, Zi. 226
Anschrift und Tel.Nr. gleich lautend Punkt a)
Abholung/Versand der Unterlagen: ab 
20.12.2010
l) Kostenbeitrag für die Verdingungsun-
terlagen: Los 11 = 12 ”, Los 15 = 13 ”, bei 
Versand + 3 ” Porto
Das Entgelt ist vorher auf das Konto 
der Stadtverwaltung Weimar, Konto-Nr. 
301 002 029, BLZ 820 510 00, Sparkasse 
 Mittelthüringen unter Angabe der Codie-
rung 60.000/15.000+113/10 einzuzahlen. Es 
ist nicht rückerstattungspflichtig. Der Ein-
zahlungsbeleg ist der Angebotsanforderung 
beizufügen.
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote: Los 11: 18.1.2011, 14:00 Uhr; 
Los 15: 18.1.2011, 15:00 Uhr
o) Anschrift an die die Angebote zu richten 
sind: gleich lautend Punkt k)
q) Angebotseröffnung: Los 11: 18.1.2011, 
14:00 Uhr; Los 15: 18.1.2011, 15:00 Uhr, 
 Stadtverwaltung Weimar, Abt. Bauverwaltung, 
Schwanseestraße 17, 99423 Weimar, Haus 2, 
Zi. 226
s) Zahlungsbedingungen: gem. VOB/B
u) Eignungsnachweise: Der Bieter hat zum 
Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Anga-
ben gem. § 6 Absatz 3 VOB/A zu machen.
v) Ablauf der Zuschlagsfrist: 11.2.2011
w) Nachprüfungsstelle: Thür. Landesverwal-
tungsamt, Ref. 250 – Vergabeangelegenheiten, 
Weimarplatz 4, 99423 Weimar

C H R I S T O P H  S C H W I N D

B Ü R G E R M E I S T E R  U N D  B E I G E O R D N E T E R

F Ü R  F I N A N Z E N ,  O R D N U N G  U N D  B A U E N

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

Sprechstunden Fraktion 
»neue linke«

Die Fraktion „neue linke« bietet wöchent-
lich eine Bürgersprechstunde an: jeden 
 Dienstag um 18 Uhr im Ladenlokal der in der 
 Jakobstraße 22. Voranmeldungen sind nicht 
nötig.

R U B R I K

Aus dem Weimarer Stadtrat
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F R A K T I O N E N  im 
         Weimarer Stadtrat

Winterträume

Auf der Suche nach einem Zitat für 
unseren Rathauskurier-Artikel ist mir 
zum Thema »Lesen« kein besseres 
begegnet als das vom portugiesischen 
Lyriker Fernando Pessoa (1888–1935): 
»Lesen heißt durch fremde Hand träu-
men.« Und so hat die dunkle kalte Jah-
reszeit auch etwas für sich. Vielleicht 
haben Sie wieder mehr Zeit, sich mit 
dem Buch Ihrer Wahl zu beschäftigen. 
Mein jetziger Favorit als Liebhaber 
von historischen Romanen: »Sturz der 
 Titanen« von Ken Follett. 

Meine Fraktion wünscht Ihnen die 
Ruhe und Zufriedenheit, die man zum 
Lesen benötigt und darüber hinaus 
hoffen wir, dass Sie eine besinnliche 
und friedvolle Weihnachtszeit mög-
lichst im Kreise Ihrer Familie genießen 
können. Für das neue Jahr alles Gute, 
Gesundheit, Glück und viel Freude. 
Auch wir haben im Rahmen unserer 
ehrenamtlichen Stadtratsarbeit zum 
Jahreswechsel noch einige Lesungen 
des Haushaltes vor der Brust, wobei 
der alljährliche Entwurf der Stadt-
verwaltung für uns immer noch ein 
»Buch mit sieben Siegeln« ist. Im Vor-
feld werden in allen Kapiteln riesige 
Deckungslücken angekündigt und 
bei der Verabschiedung des Gesamt-
werkes ist es immer wieder zu einem 
»Happy End« gekommen. In diesem 
Jahr hat die Verwaltung zudem bereits 
mit der Veröffentlichung des 1. Ent-
wurfes Änderungen angekündigt. 
Lassen Sie sich also überraschen, 
was letztlich in dem »dicken Wälzer« 
(ca. 700 Seiten) geschrieben steht, da 
auch wir uns als »Lektoren« mit einigen  
Korrekturen einbringen wollen.

F Ü R  D I E  F R A K T I O N : N O R B E R T  S C H R E M B

Fraktion weimarwerk Bürgerbündnis e.V.

Schwanseestraße 33, 99423 Weimar

Telefon und Fax: (0 36 43) 90 67 22

E-Mail: info@weimarwerk.net

Internet: www.weimarwerk.net
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F R A K T I O N E N  im 
         Weimarer Stadtrat

Das zu Ende gehende Jahr 

… brachte temperamentvolle Themen 
für kommunalpolitische Auseinan-
dersetzungen. So haben wir über 
den Standort des Bauhausmuseums 
entschieden, soziale Projekte debat-
tiert und Möglichkeiten zur weiteren 
Umsetzung des Verkehrsentwick-
lungsplanes im Innenstadtbereich 
diskutiert. Die Neugestaltung des 
Herderplatzes ist dabei eines der jün-
geren Themen. In einer gemeinsamen 
Sitzung berieten Bau- und Kultur-
ausschuss mit dem Grünflächenamt 
der Stadt und mit den Planern das 
Konzept des aktuellen Entwurfs – und 
damit verbunden über mögliche 
Alternativen zur Begrünung des 
Platzes. Hinter dem Erhalt der Bäume, 
was derzeit die Gemüter bewegt, steht 
bzw. fehlt ein weitsichtiges Konzept 
zur Nutzung eines lebendigen Innen-
stadtbereichs. Bemerkenswert näm-
lich ist, dass die Aufgabenstellung im 
Wettbewerb einseitig war, das heißt: 
wichtige, ja grundsätzliche Probleme 
der Innenstadtentwicklung mussten 
von den Planern des Herderplatzes 
offensichtlich gar nicht in Erwägung 
gezogen werden. Am Ende steht so 
ein emotionaler Streit um drei Bäume, 
keine Debatte über die Perspektive 
unserer Innenstadt.

Die CDU-Fraktion wünscht allen 
Bürgerinnen und Bürgern geräumte 
Straßen und Wege sowie eine frohe 
und gesegnete Weihnachtszeit im 
Kreise ihrer Familien und Freunde. Für 
das neue Jahr wünschen wir Ihnen 
Gesundheit und viel persönlichen und 
beruflichen Erfolg.

F Ü R  D I E  F R A K T I O N : S T E P H A N  I L L E R T

 
Fraktion CDU Weimar

Erfurter Straße 12, 99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 85 05 80, Fax: (0 36 43) 85 05 82

E-Mail: fraktion@cdu-weimar.de

Internet: www.cdu-weimar.de

F R A K T I O N E N  im 
         Weimarer Stadtrat

Das kleine Bürger Innen-ABC

Der »GUTE« Bürger
ist derjenige, der die vorbereiteten 
und – natürlich demokratisch legiti-
mierten – Entscheidungen durch die 
Stadtverwaltung und den Stadtrat 
freudig erregt zur Kenntnis nimmt, da 
diese in jedem Falle zu seinem Wohl 
getroffen wurden. Fehlentscheidungen 
sind unbekannt.

Die »AUFSÄSSIGE« Bürgerin
ist diejenige, die vorbereitete – und na-
türlich demokratisch legitimierte – Ent-
scheidungen hinterfragt, Alternativen 
aufzeigt, die Macht Ausübenden mehr 
oder weniger sanft zum Dialog zwingt.

Der »WEISE« Rat
ist ein solcher, der die »AUFSÄSSIGEN« 
ernst nimmt und ihre Anregungen in 
Beschlüsse umzusetzen in der Lage ist.

Der »UNDANKBARE« Bürger
ist derjenige, der erkennt, was eine 
Mogelpackung ist und dies auch noch 
uns Stadträten sagt, obwohl wir doch 
alles nur gut meinen, mit dem Bürger.

Die »EXTREMISTEN«
sind somit Menschen und die Stadt-
rätinnen und Stadträte, die nicht mehr 
Grün auf dem Herderplatz haben 
wollen, sondern nur das Vorhandene 
geschützt und erhalten wissen wollen.

Wir freuen uns auf Ihre Einmischung 
in unsere Arbeit auch im neuen Jahr 
2011. Gesundheit, Frohsinn, Gerechtig-
keit und gute Ideen wünschen Ihnen 
die Stadträtinnen und Stadträte von 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN.

F Ü R  D I E  F R A K T I O N : R U D O L F  K E S S N E R

 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Weimar

Burgplatz 5, 99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 90 20 87, Fax: (0 36 43) 4 92 07 09

E-Mail: info@gruene-weimar.de

Internet: www.gruene-weimar.de

F R A K T I O N E N  im 
         Weimarer Stadtrat

Ehrenamt in Gefahr

Am 3. Dezember 2010 hat der Bundes-
tag eine Änderung der Ermittlung der 
Hartz IV-Regelsätze (»Regelbedarfser-
mittlungsgesetz«) beschlossen.

Diese Änderungen bedrohen das 
Ehrenamt und die damit verbundenen 
Aufwandsentschädigungen. Denn die 
»Übungsleiterpauschale«, die »Ehren-
amtspauschale« im gemeinnützigen, 
mildtätigen und kirchlichen Bereich, 
die Aufwandsentschädigung für Kom-
munalpolitiker sowie die Einkünfte 
aus der Tagespflege werden mit der 
Gesetzesänderung zukünftig auf die 
Hartz IV-Regelsätze angerechnet.

Damit werden alle Einrichtungen, 
die ehrenamtliches und bürgerschaft-
liches Engagement benötigen, um 
ihre Aufgaben abdecken zu können, 
Schwierigkeiten bekommen und 
Hartz IV-Empfänger werden ausge-
grenzt.

Mit Blick auf den 10. Jahrestag 
des Ehrenamts in Europa, der 2011 
begangen wird, ist dieser Paradigmen-
wechsel im Sozialrecht geradezu gro-
tesk. Die Fraktion DIE LINKE wird sich 
im neuen Jahr darum kümmern, dass 
seitens der Stadt Regelungen für das 
Ehrenamt getroffen werden, die eine 
Anrechnung der Aufwandsentschä-
digungen auf die Hartz IV-Regelsätze 
verhindert. Vor uns stehen die Weih-
nachtszeit und der Jahreswechsel. Es 
ist an der Zeit zurück zu blicken und 
Neues zu planen. Die Mitglieder der 
Fraktion DIE LINKE wünschen den 
Bürgerinnen und Bürgern Weimars 
und ihren Gästen ein friedliches und 
besinnliches Weihnachtsfest und für 
2011 Gesundheit, Glück und Erfolg.

F Ü R  D I E  F R A K T I O N : D I R K  M Ö L L E R

Fraktion DIE LINKE.

Goetheplatz 9b, 99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 20 26 46 Fax: (0 36 43) 20 26 13

E-Mail: die-linke-apolda-weimar@t-online.de

Internet: www.dielinke-weimar.de
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F R A K T I O N E N  im 
         Weimarer Stadtrat

Herderplatz: Nur ein 
bisschen Grün …

Die drei Linden auf dem Herderplatz 
werden nun doch gefällt. Das sieht 
ein Kompromiss vor, den der Bau- und 
Umweltausschuss auf einer Sonder-
sitzung mit dem Kulturausschuss be-
schlossen hat. Demnach sollen die 
beiden großen, alten Bäume am Brun-
nen stehen bleiben, die drei Linden 
an der Jakobstraße aber, die vor der 
Wende  von engagierten Bürgern ge-
pflanzt worden waren, verschwinden. 
Dafür werden an den Rändern des 
Herderplatzes drei neue – deutlich 
kleinere – Bäume gesetzt. Immerhin ist 
so der ursprüngliche Entwurf verhin-
dert worden: Ein kahler Herderplatz 
mit nur einem Baum am Brunnen. Die 
meisten Weimarer werden dennoch 
mit dieser Lösung nicht zufrieden 
sein und wir sind es auch nicht. 
7.200 Bürger hatten sich an der Unter-
schriftensammlung des Architekten 
Reiner Pagel beteiligt und den Erhalt 
der Bäume gefordert. Das sah auch 
der Stadtratsantrag vor, den die »neue 
linke« schon im Mai eingebracht hatte. 
Ein halbes Jahr hatten die Stadträte 
und die Verwaltung! Zeit, den Gestal-
tungsentwurf so nachzubessern, dass 
auch die Bürger mit dem künftigen 
Herderplatz leben wollen. Das ist nicht 
gelungen. 

F Ü R  D I E  F R A K T I O N : 

P I E R R E  C .  D E A S O N - T O M O R Y

Fraktion »neue linke«

Jakobstraße 22, 99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 90 64 49 Fax: (0 36 43) 90 61 19

E-Mail: info@fraktion.neuelinke.org

Internet: www.neuelinke.org

F R A K T I O N E N  im 
         Weimarer Stadtrat

2010 geht zu Ende

Die Adventszeit und das bevorstehen-
de Weihnachtsfest lässt uns auf das 
Jahr 2010 zurückblicken. Kleine und 
größere Erfolge waren der Lohn un-
serer Arbeit im Stadtrat: Keine Eintritts-
gebühren für Kinder und Jugendliche 
im Stadtmuseum waren ein kleiner, 
die Errichtung der ersten Weimarer 
Gemeinschaftsschule ein großer Fort-
schritt für mehr Bildungsgerechtigkeit. 

Wie weiter? Im vergangenen Monat 
konnten wir die Rücknahme einer 
pauschalen Beitragserhöhung im Kita-
bereich durchsetzen. Derzeit wird die 
neue Förderrichtlinie für die Kinder-
tagestätten überarbeitet. Unser Ziel 
ist es, für Kinder und Eltern und für die 
Beschäftigten in den Einrichtungen 
verlässliche Bedingungen zu sichern. 
Keine leichte Aufgabe bei der gegen-
wärtigen Haushaltslage aber nach 
unserer Meinung unerlässlich.

Notwendig sind für uns der Ausbau 
und die Modernisierung der Kinder-
tagesstätten. Sobald die Verwaltung 
einen neuen Haushaltsentwurf vor-
legt, werden wir für nötige Mittel und 
entsprechende Unterstützung bei 
 anderen Stadtratsfraktionen werben. 

Bis dahin bleibt uns zu bedanken, 
bei allen Bürgerinnen und Bürgern 
für viele gute Gespräche, für kritische 
Auseinandersetzung, für gemeinsam 
errungene Erfolge sowie für ihre Un-
terstützung in 2010. Die SPD-Fraktion 
wünscht Ihnen, Ihrer Familie und Ihren 
Freunden ein frohes und auch besinn-
liches Weihnachtsfest. Wir freuen uns, 
mit Ihnen gemeinsam im Jahr 2011 
zum Wohl unserer Stadt zu arbeiten. 

F Ü R  D I E  F R A K T I O N : 

D R . F R I E D R I C H  F O LG E R

Fraktion SPD

Goetheplatz 9b, 99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 50 58 63, Fax: (0 36 43) 85 06 12

E-Mail: info@spd-weimar.de

Internet: www.spd-weimar.de

F R A K T I O N E N  im 
         Weimarer Stadtrat

Mehr unverstellte Blicke!

In der gemeinsamen Sitzung von 
Bau- und Kulturausschuss hat sich eine 
Mehrheit für die Kompromissvariante 
entschieden, die eine Neubepflanzung 
von drei Bäumen auf dem Herderplatz 
als Ersatz für die drei Linden vorsieht. 
Diese Entscheidung haben sich die 
Stadträte nicht leicht gemacht und sie 
ist zustande gekommen, weil man seit 
dem Sommer in zahlreichen Sitzungen 
mit Fachleuten beraten und die Argu-
mente von Befürwortern und Gegnern 
klug abgewogen hat. Die FDP-Fraktion 
kann mit diesem Kompromiss leben, 
wenngleich sie den Siegerentwurf des 
Büros Schegk für überzeugender hielt. 
Schließlich verstellen die neuen Bäume 
die Sicht auf die attraktiven historischen 
Gebäude. Der Wunsch vieler Bürger 
nach mehr Grün klang zwar zunächst 
verständlich, widerspricht aber dem his-
torischen Charakter des Herderplatzes. 
Schließlich haben das ehemalige 
Wilhelm-Ernst-Gymnasium mit seiner 
schönen Freitreppe und die Stadtkir-
che St. Peter und Paul als Teil des UN-
ESCO-Weltkulturerbes einen unverstell-
ten Blick verdient. Mit der getroffenen 
Entscheidung steht der Neugestaltung 
für das Jahr 2013 nichts mehr im Wege. 
Weimars Bürger und Touristen werden 
sich darüber freuen, den Herderplatz 
zu überqueren, ohne sich über das 
tückische Pflaster oder parkende Autos 
zu ärgern. Dann werden die jetzt noch 
skeptischen Bürger von der Schönheit 
des sanierten Platzes überzeugt sein.  
Allen Bürgern wünschen wir eine 
 besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr!

F Ü R  D I E  F R A K T I O N : 

D I R K  H E I N Z E 

FDP Fraktion – Geschäftsstelle am Herderplatz

Jakobstraße 4, 99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 21 73 16, Fax: (0 36 43) 21 85 91

E-Mail: fraktion@fdp-weimar.de

Internet: www.fdp-weimar.de
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Sprechstunden DieLinke. 

Die Sprechstunden finden im Fraktionsbüro, 
Goetheplatz 9 b, statt.

Termine:
4. Januar 2011, 17–18 Uhr: Harald Freuden-
berg (Bau- und Umweltausschuss)
11. Januar 2011, 17–18 Uhr: Dr. Dieter  Eckardt 
(Wirtschafts- und Tourismusausschuss)
18. Januar 2011, 17–18 Uhr: Dirk Möller 
(Fraktionsvorsitzender, Kulturausschussvor-
sitzender)
25. Januar 2011, 15–16 Uhr: Elke Heisler 
 (Seniorenbeauftragte)

R U B R I K

Aus der Stadtverwaltung

F
O

T
O

: 
LY

D
IA

 K
E

S
S

N
E

R

In diesem Rathauskurier wurde eine Postkarte an den Bahn-Vorstand für Sie eingelegt. Bitte unter-

schreiben auch Sie diese Postkarte!  Als Weimars Protestsignal übergibt der Oberbürgermeister sie gern 

am 7. Januar 2011 der Bahn AG.

28. Januar 2011, 14–15 Uhr: Dr. Gert 
 Eisenwinder (stellv. Fraktionsvorsitzender, 
 Sozial- und Wohnungsausschuss)
1. Februar 2011, 17–18 Uhr: Harald 
 Freudenberg (Bau- und Umweltausschuss)
8. Februar 2011, 17–18 Uhr: Dirk Möller 
 (Fraktionsvorsitzender, Kulturausschuss-
vorsitzender)
15. Februar 2011, 17–18 Uhr: Dr. Dieter 
 Eckardt (Wirtschafts- und Tourismusausschuss)
22. Februar 2011, 15–16 Uhr: Elke Heisler 
 (Seniorenbeauftragte)
25. Februar 2011, 14–15 Uhr: Dr. Gert 
 Eisenwinder (stellv. Fraktionsvorsitzender, 
 Sozial- und Wohnungsausschuss)

OB bittet Weimarer um Mithilfe:
Protest-Postkarten gegen 
 Wegfall von ICE-Verbindungen

In einem Schreiben an Weimars Kultur- und 
Tourismus-Einrichtungen (Bauhaus Universi-
tät, Hochschule für Musik, Gedenkstätte 
Buchenwald, Klassik Stiftung, weimar gmbh 
u.a.) hat Oberbürgermeister Stefan Wolf 
um Unterstützung bei seinen Gesprächen 
mit der Deutschen Bahn gebeten: Es gelte, 

gemeinsam eine radikale Verschlechterung 
der Anbindung der Kulturstadt Europas zu 
verhindern.
 Auch die Weimarer Bürgerinnen und 
Bürger bittet der Oberbürgermeister nun 
um den  gemeinsamen Protest:

 »In diesem Rathauskurier wurde eine 
Postkarte an den Bahn-Vorstand für Sie 
eingelegt. Bitte unterschreiben auch Sie 
diese Postkarte! Als Weimars Protestsignal 
übergebe ich sie gern am 7. Januar 2011 
der Bahn AG.«

 In dem Schreiben an die Einrichtungen 
fasst der Oberbürgermeister nochmals die 
Fahrplanänderungen zu Ungunsten Weimars 

zusammen, die die Deutsche Bahn seit dem 
12. Dezember 2010 eingeführt hat: »Mit dem 
Fahrplanwechsel im Fernverkehr seit 12. De-
zember wird die Zahl der Fernverkehrshalte 
pro Tag in Weimar von 77 auf 42 reduziert. Die 
Zahl der ICE-Halte fällt sogar von 49 auf 11.«
 Mit einem deutlichen Schreiben reagierte 
der Präsident der Hochschule für Musik »Franz 
Liszt«, Christoph Stölzl, als erster auf die Bitte 
des OB und brachte gegenüber der Bahn 
den »Affront« auf den Punkt: »Wie sollen wir 
 unsere akademische Effizienz, unsere Kon-
gress- und Symposienveranstaltungen, unsere 
Meisterkurse, unsere buchstäblichen tag-
täglichen Kommunikationen mit Politik, Kultur 
und Wissenschaft in Berlin, Hamburg, Frank-
furt, München, den europäischen Hauptstäd-
ten, ja mit der ganzen Welt aufrechterhalten, 
wenn die Bundesbahn entscheidet, Weimar 
werde in Zukunft als »kleines Nest« definiert 
und darum von den Lebensströmen des ICE-
Netzwerkes ausgeschlossen? Und dies alles, 
ohne auch nur eine einzige Rückfrage bei 
uns, ohne jede Diskussion der katastrophalen 
 Folgen? Was so unauffällig als Fahrplan-
änderung daher kommt, ist ein Skandal, ein 
Affront gegen die Kultur in unserem Land.«
 Nach dem ursprünglich anvisierten Termin 
mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bahn, 
Herrn Gruber, der von Bahn-Seite abgesagt 
wurde, wird der Oberbürgermeister nun 
also am 7. Januar 2011 mit dem Vorstands-
Vizechef »Personenverkehr« der Deutschen 
Bahn sprechen und Herrn Homburger auf die 
 Auswirkungen der drastischen Kürzungen auf 

die Arbeit der Weimarer Kultur- 
und Tourismus- Einrichtungen 
hinweisen.
 Schon im Juli war vom Ober-
bürgermeister ein Schreiben 
an die Deutsche Bahn AG ge-
gangen, in dem um Aufklärung 
über anstehende Fahrplanän-
derungen gebeten wurde. Am 
26. August hatte Wolf dazu ein 
Gespräch mit Volker Hädrich, 
der seit Juli 2010 Thüringer 
Konzernbevollmächtigter 
der Deutschen Bahn AG ist. 
In diesem Gespräch hat der 
Oberbürgermeister dem neuen 
Bahn-Bevollmächtigten auch 
den Image-Schaden vor Augen 
geführt, den die Deutsche Bahn 
AG erfahren würde, wenn die 
Kulturstadt Europas als einer 
der wichtigsten deutschen 
»Symbolorte« des inter natio-
nalen Kultur- und Bildungs- 
Tourismus mit ihrem von der 
Bahn eingerichteten »Kultur-
bahnhof« von den schnellen 
Verbindungen ‚abgekoppelt’ 
wird.
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Nach diesem Gespräch  wurde dem Oberbür-
germeister als »positive Botschaft« mitgeteilt, 
dass »Weimar auch künftig komfortabel im 
Fernverkehrsnetz der DB eingebunden« sei. 
 In seinen  Gesprächen mit der Bahn wird 
der Oberbürgermeister seine Enttäuschung 
deshalb deutlich zum Ausdruck bringen und 
eine Verbesserung der derzeitigen Situation 
anmahnen. Gleichzeitig wird er weiterhin 
darauf drängen, dass die Mitte-Deutschland-
Verbindung mit dem doppelgleisigen Ausbau 
in Weimar  vorangetrieben wird.
 So wie in seinem Rundschreiben freut sich 
der Oberbürgermeister auch um konkrete 
Stellungnahmen der Weimarer Bürgerinnen 
und Bürger, in denen sowohl die Nachteile für 
ansässige Unternehmen als auch die indivi-
duellen Nachteile dargestellt werden. 

Statistisches Jahrbuch 2010
… Zahlen, Daten, Fakten über Weimar 

Das neue Statistische Jahrbuch für Weimar 
ist da. Auf über 270 Seiten werden Fakten 
und Wissenswertes aus vielen Gebieten des 
sozialen und gesellschaftlichen Lebens der 
Stadt Weimar vermittelt. Kurz zusammenge-
fasst werden im Folgenden die Entwicklung 
der Bevölkerung, des Arbeitsmarktes und das 
Wohnen sowie weitere ausgewählte Kenn-
ziffern dargestellt:
 Im Jahre 2009 hat die Stadt Weimar ihren 
stetigen Bevölkerungsanstieg fortgesetzt. 
Erstmals im Herbst 2009 wohnten mehr als 
65.000 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der 
Stadt. Besonders im Stadtteil Mitte wuchs 
die Bevölkerung von 21.865 im Jahr 2000 auf 
knapp 23.000 im Jahr 2009. 
 In der Gesamtstadt veränderte sich die 
Altersstruktur zum Teil seit 2001 erheblich. So 
stieg die Bevölkerung der unter 10-Jährigen 
um + 2.314 Personen. Bedingt durch den 
Geburtenknick der Wende und der nach-
folgenden Jahre sank die Bevölkerung der 
 Altersgruppe der 15 bis unter 25-Jährigen 
um 4.836 Personen (das sind ca. 7,5 Prozent 
der durchschnittlichen Weimarer Bevöl-
kerung). Zugewinne bei den Arbeitsfähigen 
waren in den Altersgruppen der 25 bis unter 
30-Jährigen (ca. + 1.000 Personen) und 45 
bis unter 60 jährigen zu verzeichnen (+ 3.124 
 Personen). Auch die Altersgruppe der Senio-
ren 65 Jahre und älter nahm zu. Trotz einer 
sehr hohen Geburtenrate in der Stadt Weimar  
ist seit Jahren ein Sterbefallüberschuss 
 vorhanden. 
 Die Wanderungsüberschüsse aber ließen 
die städtische Bevölkerung trotzdem anwach-
sen. Seit 2002 ist ein Wanderungsüberschuss 
von ca. + 2.900 Personen zu verzeichnen. 
 Die Mobilitätsziffer, ein Maß für Dynamik 
der räumlichen Bevölkerungsvorgänge, 
 betrug im Jahr 2009 113,9, d.h., etwa jeder 

elfte Einwohner ist über die Stadtgrenze der 
Stadt Weimar zu- bzw. fortgezogen.
 Die Anzahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten am Arbeitsort Mitte 2009 
betrug 22.404 Personen und die Anzahl am 
Wohnort 19.776 Personen. Der Vergleich der 
beiden Ergebnisse drückt den Sachverhalt 
aus, dass in der Stadt Weimar über 2.600 Ein-
pendler zusätzlich den Weimarer Arbeitsmarkt 
besetzen (hauptsächlich aus den Städten und 
Gemeinden des Kreises Weimarer Land). Den 
insgesamt 2.836 Arbeitslosen im Jahr 2009 
steht ein Einpendlerüberschuss von 2.628 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
gegenüber. Unter Berücksichtigung der nicht 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Einpendler (Freiberufler, Beamte usw.) ist fest-
zustellen, dass in Weimar mehr Arbeitsplätze 
durch Einpendler besetzt sind, als es Arbeits-
lose gibt.
 Die Arbeitslosigkeit ist weiter rückläufig, sie 
betrug Ende 2009 im Jahresdurchschnitt 
12,3 Prozent. Für Männer betrug sie 12,1 
 Prozent, für Frauen 9,8 und für Jugendliche 
unter 25 Jahren 7,8 Prozent. Eine hohe An-
zahl der Arbeitslosen wohnt in Weimar West, 
der Nordvorstadt bzw. in Weimar Nord. Die 
 wenigsten Arbeitslosen leben in der Parkvor-
stadt und in der Südstadt.
 Der Hauptteil der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten (85,3 Prozent) arbeitet 
im Dienstleistungsbereich (darunter in der 
 öffentlichen Verwaltung ca. 35 Prozent).
 Im Produzierenden Gewerbe zählen 21 Be-
triebe ca. 1.700 Beschäftigte (Betriebe mit 20 
und mehr Beschäftigten). Dem Trend folgend 
stieg die Exportquote in diesem Gewerbe 
 gegenüber 2008 von 23,0 auf 25,6 Prozent an.
 Im Bauhauptgewerbe gab es 2009 im 
Durchschnitt 335 Beschäftigte in sieben 
 Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten. 
Der baugewerbliche Umsatz, der 2006 seinen 
Tiefstpunkt hatte, konnte sich im Jahr 2008 
durch den öffentlichen und Straßenbau 
erheblich steigern. Im Jahr 2009 war wieder 
ein geringer Rückgang zu verzeichnen. Der 
Auftragseingang in Euro aus dem öffentlichen 
und Straßenbau hatte am gesamten Auftrags-
eingang einen Anteil von ca. 86 Prozent.
 In der Stadt Weimar existieren derzeit ca. 
33.800 Wohnungen mit einer Gesamtwohn-
fläche von rund 2,4 Mio m². Jedem Einwohner 
stehen im Durchschnitt 37,3 m² Wohnfläche 
zur Verfügung. Im Jahre 1990 waren es fast 
10 m² weniger.
 Im Jahr 2009 wurden 32 Eigenheime  fertig 
gestellt. Im Jahr 1990 waren es nur zehn Häu-
ser. Besonders in den zehn Jahren um die Jahr-
tausendwende gab es dagegen  einen sehr 
großen Zuwachs an Eigenheimen. Von 1995 
bis 2005 wurden 925 Eigenheime  gebaut.
 Die Wohnfläche je Wohnung betrug 2009 
durchschnittlich knapp 72 m². Gegenüber 
1990 sind das nur 3,5 m² mehr. Im Jahre 2009 

belegten durchschnittlich 1,9 Personen eine 
Wohnung, im Jahre 1990 waren es noch 2,4 
Personen.
 In Bezug auf Fremdenverkehr (Ankünfte 
und Übernachtungen) hat die Stadt ihren 
Anteil in Thüringen steigern können. So 
stieg zum Beispiel der Anteil der Ankünfte in 
 Weimar an den Ankünften in Thüringen von 
9,9 Prozent im Jahr 2008 auf 10,4 Prozent im 
Jahr 2009.
 Die Übernachtungszahlen stiegen gegen-
über 2008 um 7,3 Prozent auf fast 615.000 
Übernachtungen und damit noch schneller 
als im Jahr 2008. Im Durchschnitt standen 
dafür 45 Beherbergungsstätten, darunter 13 
Hotels, zur Verfügung.
 Im Jahr 2009 wurden in der Weimarer Volks-
hochschule 34 Kurse weniger als 2008 ange-
boten. Bedingt dadurch waren 185 Teilnehmer 
weniger zu verzeichnen (- 4 Prozent). 
 Die Stadtbücherei verzeichnete gegenüber 
2008 einen leichten Rückgang am Bestand 
der jetzt ca. 130.000 Medieneinheiten. Die 
Zahl der angemeldeten Leser ist leicht an-
ge stiegen. Etwas gesunken sind hingegen 
die Besucherzahlen bei den schönen Veran-
staltungen, die die Stadtbücherei in ihrem 
 Gewölbekeller durchführt - um 8,3 Prozent 
auf insgesamt 10.093 Besucher.
 5,8 Mio Fahrgäste wurden mit den 
 Weimarer Fahrgastbussen der Stadtwirtschaft 
Weimar GmbH 2009 befördert. Das ist ein 
 geringer Anstieg von ca. 0,4 Prozent.

Hinweis: Die Buchausgabe des Statistischen Jahrbuches kann 

über die Abteilung Geoinformation und Statistik, Kommunale 

Statistikstelle, Schwanseestr. 17, Telefon: (0 36 43) 7 62-8 13, 

e-mail: statistik@stadtweimar.de, zum Preis von 25 Euro 

erworben werden. Die CD-Version ist für 15 Euro erhältlich. 

Sie können das statistische Jahrbuch 2010 sowie weitere 

statistische Daten (Jahrbücher 2001 bis 2009, Faltblätter 

u.v.m.) kostenlos auf den Internetseiten der Stadt Weimar 

unter www.weimar.de herunterladen (Rathaus/Rathaus 

Online/Statistik). Dort erscheint auch das Statistische Monats -

info mit monatlich aktualisierten Angaben zu Bevölkerung, 

Arbeitsmarkt, Gewerbeanzeigen und Fremdenverkehr.

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Das Bürgerbüro in der Schwanseestraße 17 
hat 2011 wie gehabt jeden ersten Samstag 
im Monat geöffnet. Abweichend davon ist es 
statt am 1. Oktober am 15. Oktober geöffnet. 

Hinweise zum privaten 
 Silvesterfeuerwerk

Es ist bald wieder soweit; traditionell starten 
viele Menschen mit Böllern und Raketen in 
das neue Jahr. Diese Feuerwerkskörper dürfen 
nur vom 29. Dezember bis 31. Dezember im 
Handel an Kunden, die das 18. Lebensjahr 



A M T S B L AT T  D E R  S TA D T  W E I M A R   |   R AT H A U S K U R I E R

N R . 2 3   |   2 0 1 0   |   2 1 . J A H R G A N G   |   N I C H TA M T L I C H E R  T E I L 5197

Sicherheitstipp zu Silvester

Alljährlich zum Jahreswechsel muss die 
Feuerwehr besonders häufig Hilfe leisten, 
sei es bei Verletzungen oder Bränden, aus-
gelöst durch unsachgemäßen Umgang mit 
Feuerwerkskörpern. Dabei kann Silvester 
auch mit der beliebten »Knallerei« ein 
sicheres Vergnügen sein, vorausgesetzt 
man berücksichtigt die folgenden Tipps:

 Lesen Sie bereits schon am Silvester-
nachmittag in Ruhe die Gebrauchs-
anweisung für das Feuerwerk!

 Nur Feuerwerkskörper mit 
behördli cher Zulassung der 
 Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) kaufen!

 Feuerwerkskörper der Klasse I: 
 Kinder und Jugendliche dürfen nur 
Feuerwerkskörper der Klasse I kaufen  
und unter Aufsicht abbrennen. 
 Beispiele hierfür: bengalisches Feuer, 
Wunderkerzen und Tischfeuerwerk

 Feuerwerkskörper der Klasse II: Feu-
erwerk diesen Typs darf ausschließlich 
von Erwachsenen verwendet werden. 
Die Zündung ist nur am 31. Dezember 
und am 1. Januar erlaubt.

S I C H E R H E I T S T I P P S
 Finger weg von Billigimporten! 

 Niemals selbst gebastelte Böller 
 benutzen.

 Alkoholisierte Personen von Feuer-
werkskörpern fernhalten!

 Niemals mit Feuerwerkskörpern auf 
Menschen oder Tiere zielen!

 Raketen und Knaller nur im Freien und 
niemals aus der Hand zünden!

 Feuerwerkskörper nicht bündeln, 
 keine Zündschnüre verkürzen!

 Raketen nur senkrecht aus sicheren 
Behältern abfeuern, etwa eine leere 
Flasche im Getränkekasten!

 Blindgänger nicht aufheben und nie 
versuchen, sie nochmals zu zünden!

 Halten Sie den 
Balkon frei von 
brennbaren 
Materialien und 
schließen Sie 
Fenster sowie die 
Balkontür zur
Silvesternacht!

 Für Entstehungsbrände einen 
 gefüllten Eimer Wasser bereitstellen!

 Brandwunden sofort mit hand-
warmem Wasser maximal 10 Minuten 
kühlen!
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Feuerwehr der
Stadt Weimar

Einen sicheren und 

guten Rutsch 

wünscht Ihnen …

IHRE FEUERWEHR

 vollendet haben, verkauft werden.
 Das Abbrennen von derartigen Klein-
feuerwerken der Kategorie 2 ist nur am 31. 
Dezember und am 1. Januar gestattet. In 
unmittelbarer Nähe von Kirchen, Kranken-
häusern, Kinder- und Altersheimen sowie 
Reet- und Fachwerkhäusern ist deren Ver-
wendung verboten. Kinder und Jugendlichen 
unter 18 Jahren ist das Abbrennen derartiger 
Erzeugnisse untersagt.
 Dagegen dürfen Kleinstfeuerwerke der 
 Kategorie 1 ohne Einschränkungen ganzjährig 
im Handel abgegeben und durch Endverbrau-
cher verwendet werden. Es handelt sich dabei 
z.B. um Tischfeuerwerk, Knallteufel und ähn-
liche Erzeugnisse.
 Nur die im Handel erhältlichen, als Katego-
rie 1 und Kategorie 2 und mit CE-Zeichen und 
einer Registriernummer gekennzeichneten 
Feuerwerkskörper oder dem Zulassungszei-
chen der Bundesanstalt für Materialforschung 
(BAM) versehenen Kennzeichnung bieten bei 
entsprechender Handhabung die Gewähr 
für einen gefahrlosen Umgang. Ausdrücklich 
gewarnt wird vor illegal in Deutschland ein-
geführten Importen ohne Zulassung!

Weimarer Stadtchronik im 
 Internet

Früh hat uns der Winter in diesem Jahr mit 
 seinen Tücken überrascht, aber auch mit 
seiner Schönheit. Doch wann fiel der erste 
Schnee tatsächlich? Die Chronik sagt es Ihnen 
genau: In dieser Vorweihnachtszeit war es 
der 22. November. Früher als sonst? Ist der 
Winter härter als der 1978? Da wurde es doch 
erst viel später »knackekalt«? Sie müssen sich 
nicht alles merken – dafür gibt es ein eigenes 
Gedächtnis. Detailliert wird aufgeschrieben, 
was in der Stadt passiert. Seit Anfang des 
 Jahres hat  Weimar wieder eine Stadtchronis-
tin. Die 32-jährige Cornelia Mauroner ist von 
Beruf Journalistin – und eben eine wasch-
echte Weimarerin. Ihren Sitz hat die Chronistin 
im Stadtarchiv. In dem Haus in der Kleinen 
Teichgasse feilt sie im Dachgeschoss an den 
Dokumentationen. Sie erfasst die Gescheh-
nisse der Stadt, sammelt Bilder, Artikel und 
Meinungen. Noch gibt es die Chronik nicht in 
gedruckter Form, aber dennoch nachzulesen 
für jedermann. Veröffentlicht wird sie monat-
lich auf der Weimarer Stadtseite im  Internet: 
http://stadt.weimar.de/ueber-weimar/
stadtchronik/jahreschroniken. Und mitar-
beiten kann auch jeder: Zum Beispiel durch 
Veröffentlichung von Bildern. Sie haben Fotos 
einer besonderen Veranstaltung geschossen? 
Oder Sie waren Zeuge eines ungewöhnlichen 
 Ereignisses? Dann schreiben Sie uns gern eine 
e-mail: stadtchronist@stadtweimar.de. Denn 
auch ein Stadtgedächtnis braucht hin und 
wieder eine Gedankenstütze.
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Cornelia Mauroner beim Recherchieren für die Weimarer Stadtchronik.
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Das Interkulturelle Neujahrsfest: 
… Platz gewechselt, aber Ziel bleibt

Längst gehört das Interkulturelle Neujahrsfest 
zu den ganz großen Festen, mit denen die 
Kulturstadt Europas alljährlich seine kulturelle 
Breite zeigt, tanzt und feiert. 

Seit 2006 organisiert der Ausländerbeirat 
jedes Jahr das Interkulturelle Neujahrsfest, 
dadurch kommen deutsche und ausländische 
Einwohner der Kulturstadt zusammen und 
feiern gemeinsam das neue Jahr. Dieses Fest 
gewährt dem, der aufgeschlossen ist,  Einblick 
in andere Kulturen und lässt Neues und 
 Unbekanntes vertrauter werden. Daraus ist 
bereits eine Tradition entstanden.

An dem Interkulturelle Neujahrsfest 2011 
 beteiligen sich Künstler aus 23 Ländern u.a. 
mit einer 8-köpfigen Band aus Lateinamerika, 
die mit ihrem Temperament, Samba und Salsa 
die Halle zum Beben bringen. Eine afrikani-
sche Gruppe wird Sie mit Gesang, Tanz und 
Trommeln in die afrikanische Welt entführen 
und orientalische Tänze – beispielsweise 
Bauchtanz, Tango, Samba, russische, indische 
Tänze, persischer und afro-brasilianischer 
Tanz, mit klassischer und moderner Musik 
werden Sie von Arabien bis nach Japan 
führen. Neben der Seele wird auch mit kuli-
narischen Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern für Ihr leibliches Wohl gesorgt, die 
schon bei ihrem Anblick den Gaumen süß 
blinzeln lassen.

Wir hoffen, dass Sie neugierig geworden sind. 
Freuen Sie sich also auf einen abwechslungs-
reichen Abend für Jung und Alt.

Das Neujahrsfest 2011 wird von Stadt Weimar, 
Ausländerbeauftragte, Sparkassenstiftung 
Weimar- Weimarer Land, Weimarer Wohn-
stätte, Corax Color, Kultur- und Kongresszen-
trum Neue Weimarhalle, Stadtwerke Weimar, 
 Iranhaus, Saller Bau GmbH, Salve TV, Radio 
Lotte Weimar und dem mon ami unterstützt.

AY M A N  Q A S A R W A

A U S L Ä N D E R B E I R AT  W E I M A R

Hinweis: Interkulturelles Neujahrsfest, 8. Januar 2011 ab 

19 Uhr, im Kultur- und Kongresszentrum Neue Weimarhalle, 

symbolischer Eintritt 1 Euro, Kinder unter 14 Jahren Eintritt frei

Der kommunale 
Seniorenbeirat …

der Stadt Weimar lädt zu seiner öffentlichen 
Sitzung am 5. Januar 2011 um 10 Uhr in das 
Rathaus ein. Als Gesprächspartner sind Frau 
Ulrike Köppel und Herr Jens Braun von der 
weimar GmbH eingeladen.
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»Vielen Dank für die große Unterstützung des Interkulturellen Neujahrsfestes!«  Carlos 

Tapia (Mitglied des Ausländerbeirats), Oberbürgermeister Stefan Wolf und die Ausländer-

beauftragte Ulrike Schwabe bedanken sich bei Pirusan Mahboob am Herderplatz für die 

Spende von 1001 Euro. Dann kann das gemeinsame Fest ja beginnen! 

Der Rathauskurier begrüßt einmal im 
 Monat die neugeborenen Weimarer.  Das 
Einverständnis der Eltern für die Veröffent-
lichung der Namen liegt vor.

Baier, Maria Silvia * 25.11.2010
Bäumel, Clara * 16.11.2010
Böhner, Marie Luise * 24.11.2010
Brinkmann, Lucy Mailin * 04.11.2010
Caspar, Leopold Dirk * 10.11.2010
Drexler, Arjen * 12.11.2010
Fröhlich, Jannik * 17.11.2010
Geiler, Fynn * 18.11.2010
Götze, Jette Magdalena * 04.11.2010
Groß, Jakob * 12.11.2010
Große, Johanna Freya Ließbeth 
* 22.11.2010
Henschel, Leonard Christian * 25.11.2010
Hmud, Mohamed * 05.11.2010

W I L L K O M M E N  I N  W E I M A R

Hündgen, Anny * 28.11.2010
Kranz, Hannah Christina * 25.11.2010
Krüger, Nele Sophie * 27.11.2010
Laug, Hugo * 20.11.2010
May, Adrian * 03.11.2010
Nuszbaum, Felix Jakob * 09.11.2010
Özek, Mihdiya * 14.11.2010
Pilz, Carlos * 03.11.2010
Rahn, Fritz * 05.11.2010
Reichel, Emil * 24.11.2010
Scholz, Nelly Krystyna * 06.11.2010
Schulz, Jonas Franz * 04.11.2010
Seidlein, Paul Henry Stefan * 
30.11.2010
Speike, Paul Oskar * 16.11.2010
Stacks, Finja Pauline * 19.11.2010
Steinmetz, Jakob * 16.11.2010
Wegner, Mika * 17.11.2010
Wippert, Carla Nuria * 24.11.2010
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Der kommunale 
Behindertenbeirat …

hat in seiner Beratung am 9. Dezember 2010 
einstimmig Frau Petra Seidel zur stellver-
tretenden Vorsitzenden des Beirates gewählt.
Am 6. Januar 2011 trifft sich um 17 Uhr in der 
Johannes-Landenberger-Schule, Schubert-
straße 1b, der kommunale Behindertenbeirat. 
Zu dieser Veranstaltung ist als Gesprächsgast 
die Beigeordnete Frau Janna de Rudder 
 eingeladen.

…und Weimar ist dabei!

Am 9. Dezember 2010 hat sich im Rahmen des 
Abschlusskongresses des Nationalen Aktions-
planes für ein kindergerechtes Deutschland 
2005–2010 die erste Bundesarbeitsgemein-
schaft (BAG) kommunaler Kinderinteressen-
vertretungen gegründet. Die Kinderbeauf-
tragte Weimars ist als Gründungsmitglied 
beteiligt. Die Kinderbeauftragten, Kinder- und 
Jugendbüros, Kinder- und Jugendanwälte, 
Kinderkommissionen oder Drehscheiben für 
Kinder- und Jugendpolitik tragen nicht nur 
unterschiedliche Namen. Sie agieren auch 
in sehr unterschiedlichen Strukturen, unter 
sehr verschiedenen Rahmenbedingungen, 
arbeiten an vielfältigen Inhalten und Schwer-
punkten und mit diversen methodischen 
Zugängen.
 Die neue AG setzt sich für die Interessen 
der Kinder bundesweit, die Stärkung der Par-
tizipation von Kindern und Jugendlichen auf 
allen Ebenen, Verankerung von Kinder- und 
Jugendfreundlichkeit bzw. -gerechtigkeit in 
Kommunalpolitik und -verwaltung und der 
 Förderung einer kinderfreundlichen bzw. 
 kindergerechten Stadtentwicklung ein. Sie 
streben eine konzertierte Öffentlichkeits- und 
Kampagnenarbeit an, wollen mehr fachliche 
und politi sche Stellungnahmen zu den Be-
dürfnissen und Lebenslagen von Kindern. Die 
BAG avisiert eine feldbezogene Qualifizierung 
und Stärkung der Arbeit vor Ort und erarbei-
ten Erfolgsfaktoren für eine wirkungsvolle, 
nachhaltige kommunale Kinderpolitik und ge-
meinsame Standards sowie für Arbeitshilfen 
und  Unterstützung für deren Umsetzung.
 Beispiele in einigen Bundesländern sowie 
auf europäischer Ebene zeigen: Übergreifende 
Netzwerke, Bündnisse und Arbeitsgemein-
schaften stärken die Wirkung kommunaler 
Akteure und Maßnahmen.
 Die BAG der kommunalen Kinderinteres-
senvertretungen will eine kommunale kinder-
gerechte Politik und die bessere Verwirk-
lichung von Kinderrechten als Querschnitts-
aufgabe in den Kommunen, die Expertise vor 
Ort mit einer bundesweiten Wirkung sowie 
die fachliche und politische Diskussion für 
die Gestaltung und den Erhalt einer kinder-

gerechten Umwelt beflügeln sowie den fach-
lichen Austausch und die gute Kooperation in 
diesem Themenfeld stärken.

Blühende Gärten auf dem 
 Rollplatz 2010
… Übergabe des gestifteten Preisgeldes 
(Spielgerät 9)

Das Büro Freiraumpionier, Landschaftsarchi-
tekten aus Weimar und Gewinner des letzten 
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M Ü L LT I P P S
Entsorgung von 
Weihnachtsbäumen

In einer Woche steht er geschmückt in 
fast allen Wohnungen, doch schon bald 
stellt sich die Frage »Wohin mit dem 
Weihnachtsbaum?«

Weihnachtsbäume können – wie 
auch schon in den vergangenen Jahren 
– im Januar an den Wertstoffsammel-
plätzen in Weimar abgelegt werden. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, die 
Weihnachtsbäume im Januar unent-
geltlich auf dem Wertstoffhof in der 
Industriestraße 14 abzugeben (geöff-
net Montag bis Samstag von 9–18 Uhr). 
Bitte entfernen Sie die Dekoration 
vollständig, da die Bäume kompo-
stiert werden.

Bei Fragen und Hinweisen zur 
Abfallentsorgung wenden Sie sich 
bitte an:

Abfallberater der Stadt Weimar
Abfälle aus Haushalten: 
Telefon: (0 36 43) 7 62-9 15

Abfälle aus dem Gewerbe: 
Telefon: (0 36 43) 7 62-4 66

Servicetelefon Entsorgung 
der Stadtwirtschaft Weimar GmbH 
Telefon: (0 36 43) 4 34-18 40 oder
(0 36 43) 4 34-18 18

Kleinstgärten-Wettbewerbs »Rollplatz-Park-
Platz« hat seinen Gewinn von 750 Euro für 
ein Spielgerät auf dem Spielplatz am Bee-
thovenplatz eingesetzt. Dieses wurde am 6. 
Dezember 2010 auf dem Spielplatz in Anwe-
senheit von OB Wolf den Kindern zur Nutzung 
übergeben.

Zur Erinnerung:
Was 2004 mit einem Beitrag zum Bundeswett-
bewerb »Entente Florale« 2004 anfing, erlebte 
dieses Jahr bereits seine vierte Auflage. Im 
Zweijahresrhythmus verwandelt sich ein 
innerstädtischer, normalerweise von Autos 
zugeparkter Platz für ein Wochenende in eine 
Gartenlandschaft.
 Was den Eindruck einer witzigen Garten-
party weckt, ist hinter den Kulissen mit einer 
sehr gut durchorganisierten, monatelangen 
Vorbereitung verbunden – vom Weimarer 
Büro Ihle Landschaftsarchitekten BDLA als 
 Initiator des Projektes, von der Stadt Weimar 
und auch von den Teilnehmern. Über 2.000 
Besucher kamen vorbei, um die »Lustgärten« 
zu sehen und ihren Publikumsliebling zu 
 wählen. Ganz vorn landete die Installation 
»Lustgarten – GartenLust«, dicht gefolgt vom 
»Küchengarten« und dem »Garten der  Poesie«. 
 2010 konnte eine Premiere gefeiert werden. 
Dank eines Sponsors wurden dieses Jahr zum 
ersten Mal auch Geldpreise vergeben. Die 
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs GmbH 
stellte als bekennender »Fan« des Projektes 
insgesamt 1.750 Euro zur Verfügung. Die 
Freude bei den Organisatoren war nicht nur 
wegen der finanziellen Zuwendung, sondern 
auch wegen der damit verbundenen Wert-
schätzung gegenüber dem Projekt sehr groß.
Bei der nicht einfachen Auswahl der Preis-
träger war allerdings nicht die Meinung des 
Publikums entscheidend, sondern die der 
teilnehmenden Landschaftsarchitekten. 
Jeder »Garten« hatte eine einzige Stimme 
und durfte seinen Favoriten wählen, natür-
lich nicht sich selbst. Da diese Veranstaltung 
aber kein Wettbewerb ist und die Teilnehmer 
unter einander nicht in Konkurrenz stehen 
wollten, einigte man sich, das Preisgeld für 
andere  gemeinnützige Zwecke zu spenden. 
Jeder Preisträger konnte die ihm zugedachten 
 Mittel nach seinen Vorstellungen einsetzen. 
Nun freuen sich beispielsweise Kindertages-
stätten, ein Entwicklungshilfeprojekt oder 
die Kirchgemeinde Siebleben über eine 
finan zielle Zuwendung. Die Jury votierte die 
»Stunde null des Tages eins« auf den ersten 
Platz, die »Regentrude« auf den zweiten 
Platz und auf dem dritten Platz landeten 
die Gärten »Klammer auf – Klammer zu«, 
»Küchengarten«,  »Garten der Poesie« und 
»Sorbet Royal«. Doch bei der Preisverleihung 
ging keiner wirklich leer aus, für alle Mit-
wirkenden gab es ein kleines Dankeschön 
und zur Stärkung Kaffee und Kuchen.
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Das Büro Freiraumpionier, Landschaftsarchi-
tekten stammt aus Weimar und hat seinen Sitz 
in der Cranachstraße und wurde für den Bei-
trag »Die Stunde null des Tages eins« mit dem 
ersten Preis ausgezeichnet. Herr Ham berger 
und Frau Krebs haben die gewonnenen 750 
Euro für ein Spielgerät auf dem Spielplatz am 
Beethovenplatz eingesetzt. Die Firma Pierskal-
le begrünt GmbH – Landschaftsbau aus Bad 
Berka übernahm den Aufbau des Gerätes. Die 
Hänge- und Schaukelmatte wird in den kom-
menden wärmeren Monaten ganz sicher ei-
nen regen Zuspruch von kleinen und großen 
Kindern erfahren! Das der Aufbau des Spiel-
gerätes etwas länger dauerte, ist schade, aber 
nach der Spielsaison ist vor dem  nächsten 
Sommer und nach den Gärten auf dem Roll-
platz 2010 ist vor dem fünften  Gartenfestival 
auf dem Rollplatz im Jahr 2012.

Kathrin Schlegel ist da!

Nachdem Christoph Ziegler aus Hamburg 
 seinen Arbeits- und Studienaufenthalt in 
 Weimar beendet hat, ist nun die in Amster-
dam lebende deutsche Künstlerin Kathrin 
Schlegel Gastkünstlerin des 16. Internatio-
nalen Atelierprogramms der Stadt Weimar 
und der ACC Galerie. 
 Kathrin Schlegel (geboren 1977 in Nord-
horn, Deutschland) begann 1997 ihr Kunststu-
dium an der Akademie für Kunst und Design 
Aki in Enschede und wechselte 2001 zur 
Kunstakademie nach Münster. Dort studierte 
sie in den Klassen Timm Ulrichs und Guillaume 
Bijl. Bei Letzterem wurde sie 2002 Meisterschü-
lerin. Seit 2003 wohnt und arbeitet Kathrin 
Schlegel in Amsterdam. Am dortigen Sand-

berg Institut in Amsterdam absolvierte sie 
bis 2005 einen Postgraduierten-Studiengang 
und erhielt ihren M.F.A. Seit 2001 war Kathrin 
Schlegel an Ausstellungen und Projekten in 
Deutschland, den Niederlanden, Finnland, der 
Türkei, in der Karibik und den USA beteiligt.
 Am 25. und 26. November 2010 tagte die 
eigens einberufene internationale Kunstfach-
jury in der ACC Galerie Weimar, um aus 149 
Bewerbungen aus 42 Ländern jene Künstler 
auszuwählen, die am 17. Internationalen 
 Atelierprogramm Thema »Über den Dilettan-
tismus« 2011 teilnehmen werden. 
 Die erste Stipendiatin wird von Februar bis 
Mai 2011 die 1984 in Melbourne geborene 
Australierin Kel Glaister sein. 2005 schloss sie 
ihr Kunststudium an der Monash University 
in Caulfield (Australien) mit dem Bachelor of 
Fine Arts ab. Gerade vor drei Wochen beende-
te sie ihren vom Australia Council geförderten 
Studioaufenthalt an der Pariser Cité Inter-
nationale des Arts.
 Von Juni bis September 2011 wird die 1980 
in Havanna geborene Kubanerin Jeanette 
Chavez Ruiz zu Gast in Weimar sein. 2004 be-
endete sie ihr Kunststudium an der Academy 
of Fine Arts San Alejandro in Havanna, wurde 
dann Mitglied in Tania Brugueras Studien-
programm Cátedra Arte de Conducta und 
 brachte 2009 ihr Studium am Hight Institute 
of Art Havanna zum Abschluss. 
 Der 1982 in Bedford, Großbritannien, ge-
borene und in London lebende Adam Knight 
ist von Oktober 2011 bis Januar 2012 dritter 
Artist-in-Residence im Städtischen Atelierhaus 
Weimar. 2005 erhielt er seinen Bachelor of 
Fine Art am Kent Institute of Art and Design in 
Canterbury, 2007 seinen Master of Fine Art am 
Royal College of Art in London.
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Stadtkulturdirektorin Julia Miehe begrüßt die neue Stipendiatin Kathrin Schlegel mit 

dem Weimarer Stadtplan. 
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Graffiti im Focus
Legales Sprühen in Weimar möglich

Im Weimarer Stadtgebiet können 
seit diesem Jahr interessierte Graffiti-
Sprayer und solche, die es legal werden 
wollen, an vier sogenannten Legal-
flächen aktiv werden. Im Zeitraum 
zwischen 6 und 21 Uhr stehen die 
Flächen jedermann (und jeder Frau) 
zum legalen Anbringen von Graffitis zur 
Verfügung. Das Sprühen außerhalb der 
genehmigten Zeiten ist nicht gestattet 
und wird durch die Ordnungsbehörde 
kontrolliert. Die Legalflächen am Verbin-
dungsweg zwischen 
Rathenauplatz und 
Brennerstraße, an der 
Stirnseite der Turnhal-
le in der Meyerstraße, 
an der Gebäuderück-
seite des städtischen 
Betriebshofs in der 
Schwanseestraße und 
der Bauzaun am Mar-
stall in der Marstall-
straße/Gerberstraße 
wurden bislang 
intensiv in Anspruch 
genommen. Die im 
Ergebnis sehr unter-
schiedlichen Graffitis 
zeigen deutlich, dass 
sowohl Anfänger, als 
auch Fortgeschrittene 
die Wände nutzen. 
Eine turnusmäßige 
(vierteljährliche) Überstreichung der 
Wände mit weißer Farbe erfolgt durch 
die Stadt Weimar. Vor jeder Reinigung 
werden die Graffitis dokumentiert und 
sollen demnächst auf einer separaten 
Internetseite ausgestellt werden. 

A N D R E A S  K O H L 

A B T E I L U N G S L E I T E R  F Ü R  K O M M U N A L E 

S I C H E R H E I T  U N D  O R D N U N G

C H R I S T O P H E R  M A C H L I T T 

P O L I Z E I K O M M I S S A R ,  L E I T E R  D E R 

A G - G R A F F I T I ,  P I  W E I M A R

    KONSEQUENT
GEGEN ILLEGALE

    S P R AY E R
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Das Haus aber ist nicht nur alt, 
es ist auch jung ...
… Gedenktafel für C. F. A. von Conta an 
der »M 18« eingeweiht

 »Das Haus - einfach und eckig mit rotem 
Dach – wie ein richtiges Haus im Kinder-
Stadtbau-kasten, stand auf Felsgrund – einer 
Stelle, wo früher Wald war – so fest, dass es bei 
Erdstößen nicht wackelte. Unbeirrt von der 
tobenden  öffentlichen Meinung der Natur 
draußen stand es auf seinem Felsen still, in 
den seine Keller  hineingehauen sind. Als die 
Marienstraße noch ein Landweg war, wurde 
es nächst dem Jägerhaus als einziges Haus 
in ein Wäldchen gebaut und zwar von Karl 
v. Conta, dem Freunde Goethes. Später erst 
wurde das drüber liegende jetzige Contasche 
Haus erbaut, und dann erst schloß sich die 
übrige Straße an. Goethes Karlsbader Freund 
Conta hatte den Altmeister beim Bau seines 
quasi Landhauses zu Rate gezogen, seinem 
bewährten Geschmack vertrauend. Goethe 
hat sich so sehr für den Bau interessiert, dass 
ner schon beim Rohbau auf der Treppe ge-
standen hat, deren Rundungen begutachtend. 
An der Außentür sind die Griffe jene gleichen 
 Messinghände, die die Goethetür aufweist. …
 Diese Nachrichten sind Tradition des 
Hauses von Conta gewesen und wir erfuhren 
sie von dem verstorbenen Geheimrat v. Conta, 
einem der gütigsten und besten Menschen … 
Dies Haus hat großer und berühmter Namen 
viele gehört und viele gute und treue Men-
schen gekannt. Allen denen, die jemals durch 
diese Räume schritten, deren Stimmen hier er-
klangen und – verhallten – sei Gruß und Dank 
und  erinnerungsreiches Bewahren geweiht.
 Das Haus aber ist nicht nur alt, es ist auch 
jung, es lebt das Leben des Tages mit …«

( M AT H I L D E  V O N  F R E Y TA G  L O R I N G H O V E N 

19 17  Z U M  1O O -J Ä H R I G E N  B E S T E H E N  D E S 

H A U S E S  M A R I E N S T R A S S E  18 ) .

Wie recht Mathilde von Freytag-Loringhoven 
hatte, zeigt die jetzige Funktion dieses Hauses 
als Sitz der Fakultät für Architektur der 
 Bauhausuniversität. Hier schließt sich wieder 
der Kreis zu dem Erbauer Carl Friedrich von 
Conta. Geboren am 13. Dezember 1778 in 
Erfurt,  befand er sich ab 1806 als sachsen-
weimarischer Legationsrat in Warschau, Wien 
und Paris in diplomatischen Diensten und 
erwarb große Verdienste als Verfasser der 
Schrift »Bürgerliche Baukunst« und setzte sich 
als großherzoglicher Beamter maßgeblich 
für eine Reform der Universität Jena ein. Der 
in freundschaftlicher Beziehung zu Goethe 
 stehende von Conta starb am 27. Dezember 
1850 in Weimar und wurde auf dem Histori-
schen Friedhof beigesetzt.
 Auf Initiative und auch in Anwesenheit 
seiner Ur-Ur-Enkelinnen (Dr. Melitta Rhein-
heimer und Prof. Flora Gräfin von Spreti) 
wurde  anlässlich seines 232. Geburtstages 
eine in Weimar angefertigte Gedenktafel 
ihm zu Ehren am 1817 von ihm für seine 
 Familie erbauten Wohnhaus, Marienstraße 18, 
 angebracht. 

S O P H I A  S P R I N G E R

Marianne Leunert: 
… Abschied aus der Stadtverwaltung

Zwei Wahlperioden von insgesamt acht 
Jahren war sie ohne Unterbrechung die 
Personalratsvorsitzende der Weimarer Stadt-
verwaltung (Kernverwaltung). Am 30. No-
vember 2010 verabschiedete sich Marianne 
Leunert von ihren Kollegen … und wurde 
von Oberbürgermeister Stefan Wolf mit 
einem silbernen Ginkgoblatt und den besten 
Wünschen für die Zukunft in die Altersteilzeit 
verabschiedet.
 »Marianne Leunert, die wir besonders 
schätzen, die in des Alltags Mühen und 
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Einweihung der Gedenktafel  mit Ur- 

Urenkel-Innen v. Contas.

 Hetzen, stets große Sympathie fand, geht 
heute in den (ATZ-)Ruhestand.«, dichtete ihr 
Kollegin Ines Schreiber vom Personalrat zur 
Abschiedsfeier in der Stadtverwaltung, zu der 
sich zahllose gegenwärtige und ehemalige 
Kollegen einfanden. 
 35 Dienstjahre war Frau Leunert in der 
Stadtverwaltung Weimar beschäftigt, seit 
1994 war sie – mit Unterbrechungen – Mit-
glied des Personalrats. Für die neuen Aus-
zubildenden hatte sie schon an deren ersten 
Arbeitstag immer den guten Rat parat, fleißig 
und mutig zu sein, sich nicht einzuigeln und 
sich unbedingt noch einmal »den Wind um 
die Nase wehen« zu lassen. Als Personal-
ratsvorsitzende pflegte sie die Freiheit des 
offenen, gradlinigen Wortes.
 Am 1. Juni 1975 hatte Marianne Leunert als 
Gruppenleiterin für Plandurchführung und 
Kontrolle im Stadtbauamt des damaligen 
Rates der Stadt ihren Dienst angetreten. 
1985 wurde sie zur Leiterin der Abteilung 
Planung und Ökonomie befördert, bevor sie 
im Oktober  1990 erst zur Sachgebietsleiterin 
Finanzen im Bauverwaltungsamt ernannt 
wurde, später dann zur Amtsleiterin des 
 Bauverwaltungsamts. Am 1. Dezember 1994 
übernahm sie zum ersten Mal den Vorsitz 
des örtlichen Personalrates und wurde dafür 
von ihrer Aufgabe als Amtsleiterin freige-
stellt.
 »Die Zukunft möge stets enthüllen, dass 
ihre Wünsche sich erfüllen, und dass bei 
allem, was sie treibt, sie froh, gesund und 
munter bleibt«, wünscht ihr nun die Kollegin 
‚Vorsitzen de des Gesamtpersonalrats’ Ines 
Schreiber in ihrem Abschiedsgedicht. Rainer 
Wetzel rückt für Marianne Leunert in den 
Personalrat nach – bis zum 14. Januar 2011 
muss sich der Personalrat dann aus dem 
eigenen Kreis eine/n neue/n »örtliche/n« 
Vorsitzende/n wählen.
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Nun kommt endlich auch die Gartenarbeit  zu ihrem Recht!  Die langjährige Vorsitzende 

des Personalrats, Marianne Leunert, bei  ihrer Verabschiedung in der Stadtverwaltung.
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6. Deutscher Altherren-Supercup 
vom 17.–19. Juni 2011:
… Der deutsche Fußball (Ü32) trifft sich 
in Weimar

Vom 17. bis 19. Juni 2011 werden in Weimar und 
Großschwabhausen die Endrundenspiele um 
den 6. Deutschen Alt-Herren-Supercup ausge-
tragen. Zu diesem fußballerischen Großereignis, 
an dem Fußballspieler, die über 32 Jahre alt sind, 
teilnehmen können, werden 32 Mannschaften 
mit mehr als 1.300 Teilnehmern aus allen 
Bundes ländern erwartet. Als Pokalverteidiger 
tritt der FC Bayern München an, der sich als 
P okalsieger 2010 in Hannover automatisch für 
die Endrunde in Weimar 2011 qualifiziert hat.

Seit fünf Jahren existiert der Deutsche 
 Alt-Herren-Supercup. Am 11. August 2005 in 
Wiesbaden schlug seine Geburtsstunde mit 
dem 1. Deutschen Alt-Herren-Supercup Ü32 
als der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft 
im Altherrenfußball.
 Wenn es im Sommer 2011 in der Kulturstadt 
Europas zur sechsten Auflage des Alt-Herren-
Supercups kommt, dann reiht sich Weimar in 
die prominente Liste von Austragungsorten 
wie Regensburg, Köln oder Hannover ein. 
Zugleich wird die Stadt Weimar (mit ihrem 
Partner Großschwabhausen) die erste Stadt 
in den neuen Bundesländern sein, die diesen 
fußballerischen Höhepunkt im Altherren-
fußball austrägt.
 Der Sportverein Vimaria´91 e.V. Weimar 
 hatte sich als Thüringer Meister bereits fünf 
Mal für dieses Endrundenturnier qualifiziert 
und wird 2011 zum 20-jährigen Vereinsjubi-
läum gemeinsam mit der Abteilung Sport-
verwaltung des Sport- und Schulverwaltungs-
amtes der Stadt Weimar und dem Sportverein 

Fortuna Großschwabhausen e.V. dieses 
Turnier der besten Deutschen Altherrenmann-
schaften Ü32 ausrichten.
 Austragungssportstätten werden in Weimar 
das Wimaria Stadion, der Sportplatz Linden-
berg und die Sportanlage in Weimar-Tröbs-
dorf sein. Da die Stadt Weimar nur auf diesen 
Sportanlagen über Rasenplätze verfügt, hat 
sich die Gemeinde Großschwabhausen mit 
ihrem Sportverein Fortuna bereit erklärt, die 
Sportstätte in Großschwabhausen mit zur 
Verfügung zu stellen. Somit stehen insgesamt 
fünf Naturrasenplätze und ein Kunstrasen-
platz für die insgesamt 64 Spiele bereit. Über 
die Weimarer Tourist-Information sind 1.300 
Übernachtungen in den Hotels der Stadt 
 Weimar und Jena vorreserviert.
 Die Auslosung der acht Vorrundengruppen 
fandet am 11. Dezember 2010 um 18 Uhr im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in 
Weimar – im Toyota- Autohaus Eitel in der 
Nordstraße – statt. »Kommt die Zwiebelmarkt-
königin Luise wirklich aus Weimar?!«, witzelte 
da der Bremer Vorsitzende des Organisations-
teams Friedel Gehrke – denn die Auslosung 
ergab mit Vizemeister Eppelborn eine »ganz 
schwere Gruppe« (Trainer Gabel) für Vimaria 
Weimar.
 Mit dem Toyota Autohaus Eitel, der Coca 
Cola Erfrischungsgetränke GmbH, der  Brauerei 
Apolda, der Sparkasse Mittelt hüringen, dem 
Schlemmertreff Puhlfürß aus Jena und dem 
Show- und Veranstaltungsservice Meier und 
Teicher GbR stehen Sponsoren und Förderer  
zur Verfügung, die diesen Ü32 Supercup 
 materiell und finanziell unterstützen.
 Erfreulich auch die Tatsache, dass der 
 Thüringer Fußball-Verband und der Kreis-
fachausschuss Fußball ihre Unterstützung den 
Ausrichtern zugesagt haben. 

Aus heutiger Sicht ist folgender 
 Turnierablauf vorgesehen:

Freitag, 17. Juni 2011
Anreise aller teilnehmenden Mannschaften
15 Uhr: Eröffnung im Wimaria Stadion 
16.30 Uhr: Beginn der Vorrundenspiele in acht 
Vorrundengruppen; 19.30 Uhr: Ende der Vor-
rundenspiele am 1. Wettkampftag; 20.30 Uhr: 
Begrüßungsabend in der Asbachsporthalle

Samstag, 18. Juni 2011
10 Uhr: Fortsetzung der Vorrundenspiele; 
ab 12.30 Uhr: Achtelfinalspiele; ab 15 Uhr: 
 Viertelfinalspiele; ab 16.15 Uhr: Halbfinal-
spiele; 18 Uhr: Endspiel; anschließend Sieger-
ehrung auf dem Platz; 20 Uhr: Siegerehrung 
und Abschlussabend in der Asbachsporthalle

Sonntag, 19. Juni 2011
Rückfahrt aller teilnehmenden Mannschaften

Einwohnerversammlung in 
 Legefeld

Die nächste Einwohnerversammlung in 
 Legefeld findet am 20. Januar 2011, 
19.30 Uhr, im Hotel Park Inn, Kastanien allee 1, 
statt. Die Ortsbürgermeisterin schlug  folgende 
Themen vor:

• Schülerpräsentation »Wie sehen die Kinder 
ihren Ort Legefeld?«

• Vorstellung der Projekte Spielplatz, Feuer-
wehrgerätehaus, Dorfangerumgestaltung 
(Dorfteich)

• Sachstandserklärung zum Buswarte-
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Eine schwere Gruppe A erwartet die SSV 

 Vimaria beim Altherren Supercup in  Weimar

F
O

T
O

: 
S

K
P

Gruppen-Auslosung durch Zwiebelmarktkönigin Luise I : am Mikrophon der Leiter des 

Organisationsteams für den Altherren Supercup 2011, Friedel Gehrke aus Bremen-Achim, 

neben ihm die Beigeordnete Janna de Rudder  

R U B R I K

Aus den Ortsteilen
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häuschen an der B 85 bei der Autobahn-
meisterei 

• Sachstandserklärung zum Weiterbau 
des Fußweges in Holzdorf und Straßen-
beleuchtung

• Sachstandserläuterung zum Vorhaben, 
eine evangelische Grundschule mit in das 
Objekt der staatlichen Grundschule zu 
 etablieren

• Sachstandserläuterung zum weiteren 
Fortbestand der vorhandenen staatlichen 
Grundschule, Erklärung zu Raumaus-
lastungen etc. 

• Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit 
 (Grünanlagenpflege, Winterdienst, 
 Containerstellplätzen etc.) 

• Sachstandserklärung zum Wohngebiet 
»Auf den Bergäckern«

Frohe, besinnliche Weihnachten

und einen guten Start ins Jahr 2011, vor 
allem mit viel Gesundheit, Glück, Schaffens-
kraft, gemeinsamen Erfolgen usw. wünscht 
den B ürgerinnen und Bürgern der Stadt 
Weimar, ganz besonders aber natürlich den 
 Ein wohnern des eigenen Ortsteiles und  allen 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie 
 kommunalpolitischen Mitstreitern

L E G E F E L D S  O R T S T E I L B Ü R G E R M E I S T E R I N

P E T R A  S E I D E L

Vielen Dank für das mir bisher entgegen-
gebrachte Vertrauen!

»Szenen einer Ehe«

Das Kabarett Fettnäppchen präsentiert das 
Stück »Szenen einer Ehe« mit Eva Maria 
 Fastenau und Thomas Puppe am Sonntag,  
dem 9. Januar 2011 im Park Inn Hotel 
 Legefeld. Einlass ist 17.30 Uhr, Beginn 19 Uhr. 
Karten im Vorverkauf gibt es direkt im Park 
Inn Hotel und im Nahkauf Rewe.

Hinweis: Informationen und Tischbestellungen unter 

Telefon: (0 36 63) 40 40 11

Kartenvorverkauf: Rezeption des Hotels oder im Legefelder 

REWE-Nahkauf Heyer

Weihnachtsmarkt in Weimar 
West

Am 6. und 7. Dezember 2010 fand der mittler-
weile traditionell gewordene Weihnachts-
markt im Bürgerzentrum Weimar West statt. 
Es wurde wieder viel geboten, von Kaffee, 
Glühwein, Plätzchen und Stollen bis hin zu 
 Aktivitäten, Bastelstände und Weihnachts-
basar, um erste Weihnachtsgeschenke zu 
basteln oder zu kaufen oder die Geschenke zu 

vervollständigen, die noch fehlen. 
 Ab 15 Uhr war an beiden Tagen der Weih-
nachtsmann im Bürgerzentrum, um kleine 
aber feine Gaben an die Kinder zu verteilen. 
Auch musikalisch gab es einiges. Aber die 
 musikalischen Darbietungen waren nicht 
 einfach nur »sich was vorspielen zu lassen«, 
sondern alle Besucher – ob groß, ob klein 
– waren aufgefordert, selbst die Stimme 
weihnachtlich zu erheben. Am 6. Dezember 
begleitete ein Kinder-Gitarrenquartett das 
 weihnachtliche Singen und am 7. Dezember 
spielte Herr Pätzold auf dem Keyboard auf. 
Am 7. Dezember tauchte auch der Ober-
bürgermeister ein in das weihnachtliche 
Markttreiben im Bürgerzentrum und stimmte 
freudig in »Oh Tannenbaum« ein.
 Märchenquiz, Lesungen und vielerlei 
 andere weihnachtliche Dinge umrahmten den 
Markt. Das ganz besondere an dem Nikolaus-
markt in Weimar West war die Weihnachtskrip-
penausstellung im Ein-Laden der Schatzinsel. 
Wegbegleiter zum Ausstellungsort waren die 
liebevoll, von den Maßnahmeteilnehmern der 
FAA-Bildungsgesellschaft, gestalteten großen 
Krippenfiguren und ein Kerzenweg. An beiden 
Tagen waren die jazzenden Nikoläuse von 
»Brass Up« zugegen um den Markt zu be-
schließen, und um damit den Besuchern eine 
heitere swingende Heimkehr zu bescheren. 
Morgens ab 9 Uhr wurden den Kindern der 
Kitas in Weimar West und interessierten Seni-

oren aus dem AWO-Seniorenheim in Weimar 
West weihnachtliche Kurzfilme präsentiert. 
Die Kombination, die ältesten und jüngsten 
Menschen zusammenzubringen, ist eine der 
Grundideen der Projekte im Bürgerzentrum/
Mehrgenerationenhaus.
 Den Markt eröffnete am 6. Dezember die 
neue Sozialdezernentin Janna de Rudder und 
machte sich direkt vor Ort ein Bild über die 
Dinge, die zum Markt, aber auch regulär im 
Hause stattfinden.
 Am Tag nach dem Nikolausmarkt wurde 
noch einmal der Rost angeheizt. »Wir haben 
den Rost – Sie haben die Wurst« – ein Projekt, 
welches normalerweise saisonal beschränkt 
ist – lud alle grillbegeisterten Bewohner zum 
weihnachtlichen Grillwichteln ein.

F
O

T
O

: 
Q

U
A

R
T

IE
R

M
A

N
A

G
E

R
 W

E
IM

A
R

 W
E

S
T

Knecht Ruprecht, der Weihnachtsmann und 

der kleine Tom, der dem Weihnachtsmann 

soeben seine Wünsche ins Ohr  geflüstert hat.
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Es ist  längst zur Tradition geworden, dass ein ganz persönlicher Dank an alle Ortsteilbür-

germeister für ihre ehrenamtliche Tätigkeit  am Ende eines jeden Jahres durch den Ober-

bürgermeister der Stadt erfolgt. Zum Jahresabschluss für 2010 lud Stefan Wolf mit seinen 

beiden Dezernenten die Ortsteilbürgermeister ins Hotel  Schwartze nach Gelmeroda ein. 

In gesell iger Runde wurden noch einmal Gedanken zum Verlauf des Jahres ausgetauscht.  



R AT H A U S K U R I E R   |   A M T S B L AT T  D E R  S TA D T  W E I M A R

5204 N I C H TA M T L I C H E R  T E I L   |   N R . 2 3   |   2 0 1 0   |   2 1 . J A H R G A N G

Sprechzeiten 
… der Ortsteilbürgermeisterinnen und 
Ortsteilbürgermeister

Gaberndorf
Sprechstunden bietet Ortsteilbürgermeister 
Jürgen Eichhorn in der Gemeindeverwaltung 
an. 
Termine: jeden Mittwoch 16 bis 18 Uhr, 

Telefon (0 36 43) 42 43 65

Gelmeroda
Ortsteilbürgermeisterin Veronika Majewski 
bietet jeden zweiten Dienstag im Monat von 
17 bis 18 Uhr eine Bürgersprechstunde an. 
Kontakt: Telefon (0 36 43) 50 08 27

Legefeld/Holzdorf
Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel bietet 
 jeden ersten Dienstag im Monat von 17 
bis 18 Uhr eine Bürgersprechstunde im 
 Vereinshaus an. 
Kontakt: Telefon (0 36 43) 90 90 32 (AB), 

Internet: www.legefeld-online.de 

Niedergrunstedt
Sprechzeiten bietet Ortsteilbürgermeisterin 
Adelheid Eylenstein im Vereinshaus an. 
Termine: nach Vereinbarung, Telefon/Fax (0 36 43) 80 18 87

Oberweimar/Ehringsdorf
Ortsteilbürgermeister Karl-Heinz Kraass bietet 
in seinem Büro, Steinbrückenweg 5 (ehem. 
EOW-Gelände), Sprechstunden an. 
Termine: Freitag 16–18 Uhr (Abweichungen möglich), 

Telefon (0 36 43) 7 75 59 12, Handy (01 71) 5 21 65 77, 

e-mail: kraass@gmx.net

Possendorf
Sprechstunden bietet Ortsteilbürgermeister 
Gerhard Fritsch in der Schulgasse 5 an. 
Termine:  jeden Dienstag 16.30 bis 17.30 Uhr, 

Telefon (0 36 43) 84 91 47

Schöndorf
Ortsteilbürgermeister Dr. Gert Eisenwinder 
bietet im Büro des Ortsteilbürgermeisters, 
Carl-Gärtig-Straße 17, Sprechzeiten an. 
Termine: jeder zweite Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr. 

Um Anmeldung unter Telefon (01 74) 2 14 41 57 wird gebeten.

Süßenborn
Ortsteilbürgermeister Dirk Christiani  bietet 
Sprechstunden  nach mündlicher bzw.  telefo-
nischer  Ver einbarung an. Ortschaftsratssit-
zungen:  voraussichtlich jeden zweiten Diens-
tag im Monat, 20 Uhr, Bürgerhaus,  Bornstraße 1
Kontakt: Telefon (01 51) 53 95 49 41

Taubach
Ortsteilbürgermeisterin Kathrin Roth bietet 
nach Vereinbarung Sprechzeiten an. 
Kontakt: Telefon (03 64 53) 7 08 23, Fax (03 64 53) 7 08 22 

Tiefurt
Ortsteilbürgermeister Jörg Rietschel bietet im 
Büro des Ortsbürgermeisters Sprechzeiten an.
Termine: individuell nach Absprache, Telefon (01 72) 9 57 05 65

Tröbsdorf
Sprechstunden bietet Ortsteilbürgermeister 
Hugo Sädler an. 
Termine: nach Vereinbarung, Telefon (0 36 43) 5 90 19

Weimar Nord
Sprechstunden bietet Ortsteilbürgermeister 

Günter Seifert im Hotel »acarte«, Marcel-Paul-
Straße 48, an. 
Termine: jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, 

16 bis 18 Uhr 

Weimar West
Ortsteilbürgermeister Frank Ziegler und 
Ortschaftsrat bieten in der Prager Straße 5 
Sprechzeiten an. 
Termine: individuell nach Absprache, Telefon (01 77) 6 77 21 62

Historisches Spielzeug zu 
bestaunen

Beim Besorgen der Geschenke für Kinder und 
Enkel in der Adventszeit kommt das Erinnern 
an eigene Weihnachtswünsche der Kindheit 
und damit an die Freude, wenn das oft heiß-
ersehnte (und nicht immer gleich im Waren-
angebot vorhandene) Spielzeug tatsächlich 
unter dem Lichterbaum lag. Ein Blick auf 
die umfangreiche Spielzeugsammlung des 
Stadtmuseums ist besonders in der Vorweih-
nachtszeit wie das Eintauchen in vergangene 
Kinderwelten. Hier finden sich Spiele der 
Biedermeierzeit, aufwändig gekleidete und 
frisierte Puppendamen des 19. Jahrhunderts 
neben kindgerecht gestalteten Puppen 
aus Sonneberger und Waltershausener 
DDR-Produktion, Eisenbahnen und Anker-
Steinbaukästen, Weimarer Metallspielzeug, 
Bauernhöfe, Puppentheater und Kaufmanns-
läden neben anderen Kinderträumen. Die 
Sammlung ist über viele Jahrzehnte hinweg 
gewachsen, häufig waren es Schenkungen 
aus Weimarer Privatbesitz. Im Jahre 1996 
übereignete Ruth Grigutsch ihre zahlreichen 
historischen Puppen dem Museum. Auf diese 

25 nagelneue, leuchtende Winterjacken für die Weimarer Jugendfeuerwehr: Jugendfeuer-

wehrwart Carsten Wiedemann bedankte sich sehr herzlich beim Spender, der Weimarer 

Wohnstätte (in Person von Geschäftsführer Udo Carstens) für die wichtige Spende.
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Aus den Einrichtungen/
Veranstaltungen

Schaukelpferd und Puppenwagen: 

Weihnachtswünsche um 1900

F
O

T
O

: 
S

Y
L

K
 S

C
H

N
E

ID
E

R



A M T S B L AT T  D E R  S TA D T  W E I M A R   |   R AT H A U S K U R I E R

N R . 2 3   |   2 0 1 0   |   2 1 . J A H R G A N G   |   N I C H TA M T L I C H E R  T E I L 5205

Weise kam auch ein seltenes Blankenhainer 
Spielzeugservice in den Porzellanbestand. 
Die überlieferten Sachzeugen vergangener 
Tage werden im Fundus des Museums für 
künftige Generationen bewahrt und in 
wechselnden Sonderausstellungen der 
 Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine 
 kleine Präsentation von Spielzeug des 
 vorigen Jahrhunderts ist zurzeit in der weih-
nachtlich geschmückten Eingangshalle des 
Bertuchhauses und in der Stadtbücherei 
 Weimar, Steubenstraße 1, zu sehen. 

Öffnungszeiten 
… des Stadt museums (Bertuchhaus) an 
den Feiertagen

24. Dezember 2010: geschlossen
25. Dezember 2010: geöffnet 13–17 Uhr
26. Dezember 2010: geöffnet 10–17 Uhr
31. Dezember 2010: geschlossen
1. Januar 2011: geöffnet 13–17 Uhr
2. Januar 2011: geöffnet 10–17 Uhr

VVN sagt Danke

Die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes/Bund der Antifaschisten Weimar 
möchte sich ganz herzlich bei der Stadt 
Weimar,  insbesondere bei Herrn Dirk Eichholtz 
vom Friedhofsamt, für die bereits fortgeschrit-
tene Restaurierung der Tafelbeschriftungen 
unseres Ehrenhains auf dem Weimarer Haupt-
friedhof bedanken. Angefangen hatten wir 
ehrenamtlich mit der gröbsten Grundreini-
gung der Platten. Die professionelle Fortfüh-
rung war und ist aber nur mit Hilfe der Stadt 
möglich. Dass diese – trotz angespannter 
Haushaltslage – so schnell umgesetzt wird, 
freut uns sehr und macht deutlich, dass das 
Andenken an die Widerstandskämpfer gegen 
den Hitlerfaschismus in Weimar nicht nur 
Worte sind. Herzlichen Dank dafür!

U W E  A D L E R

V O R S I T Z E N D E R  V V N - B D A  W E I M A R

Herderschulkalender 2011

Auch in diesem Jahr stellt der Herderschul-
kalender 2011 zwölf künstlerisch heraus-
ragende Arbeiten von Schülerinnen und 
Schülern des Förderzentrums vor, erstmals in 
Form eines Postkartenkalenders. Durch das 
bewusst gewählte Format der Kunstpostkarte 
sollen viele und nicht nur kunstinteressierte 
Menschen angesprochen werden. Die kleinen 
Kunstwerke lassen sich in alle Welt versenden,  
 die Schule wird sozusagen zum Global Player 
und der Herderschulkalender soll zu einer 
»kleinen aber feinen« Tradition werden. Die 
Herderschule dankt an dieser Stelle der 

 Weimarer Wohnstätte, die durch ihre groß-
zügige Spende die Realisierung des Schul-
kalenderprojekts ermöglichte.

Verkauft wird der Kalender in der Schule, 
Am Hartwege 2.

Noch freie Plätze in Weimars 
integrativer Ganztagsgrund-
schule 

In der integrativen Ganztagsgrundschule des 
Lebenshilfewerkes Weimar/Apolda sind für 
das kommende Schuljahr noch Anmeldungen 
für Kinder ohne Behinderung möglich. 

Die Schule hat in diesem Jahr den regu-
lären Betrieb aufgenommen. Nach umfang-
reichen Umbaumaßnahmen bezieht sie im 
Frühjahr das Gebäude der ehemaligen Erhard-
König Grundschule in der Tiefurter Allee. Da 
die Klassen jahrgangsübergreifend geführt 
werden, können auch Zweitklässler  aufge-
nommen werden. Die künftigen  Schülerinnen 
und Schüler können sich im kommenden Jahr 
auf die komplett sanierte und barrierefreie 
Grundschule freuen. Die Klassen werden als 
jahrgangsübergreifende Stammgruppen ge-
führt. Die Schule ist in der Woche von 6.30 bis 
17 Uhr geöffnet. Im vierten Schuljahr werden 
maximal 80 Kinder unterrichtet, 16 bis 20 
Plätze  werden für Schüler mit einer Behinde-
rung vorgehalten. 

Die Lernziele der integrativen Ganztags-
grundschule leiten sich aus den Thüringer 
Lehrplänen für Grund- und Förderschulen 
sowie dem Thüringer Bildungsplan ab. 
Darüber  hinaus wird der in der integrativen 

Kindertageseinrichtung Hufeland prakti-
zierte »Lebens bezogene Ansatz« nach Prof. 
Dr. Norbert Huppertz  erfolgreich weiter-
geführt. 

Die individuelle Förderung der Kinder 
mit Behinderung erfolgt dabei innerhalb der 
Schulklasse durch qualifizierte Fachkräfte. 
Eins von vier Kindern weist eine Behinderung 
auf. 

Interessierte Eltern können ihr Kind direkt 
im Kinderzentrum des Lebenshilfe-Werks 
Weimar /Apolda e.V. in der Richard-Strauß-
Straße 4 anmelden. 

Weitere Informationen und Antragsformulare 
telefonisch oder im Internet unter 
www.lebenshilfewerk-weimar-apolda.de 
Kontakt: Gabriele Kießling, Geschäftsführerin 
der Lebenshilfe Ganztagsgrundschule Weimar, 
Telefon: (0 36 43) 74 29 32 

Holzbrücke führt ins Kirsch-
bachtal und zur Forellenzucht

Auf Grund des Wintereinbruchs mussten die 
Arbeiten an der Lotte-Brücke am westlichen 
Ende der Paul-Schneider-Straße vorläufig 
eingestellt werden. Den Besuchern des 
Kirschbachtals und den Kunden der Forel-
lenanlage »An der Lotte« wird deshalb emp-
fohlen, in der Paul-Schneider-Straße oder der 
Damaschkestraße zu parken und dann die 
provisorisch eingerichtete Fußgängerbrücke 
unterhalb der Baustelle (eine kleine Holzbrü-
cke, die von der Paul-Schneider-Straße über 
die Lotte zum Kirschbachtal führt) zu nutzen.

Am 15. Januar 2011 öffnet die Regelschule »J. H. Pestalozzi« Weimar von 10 bis 12.30 Uhr 

ihre Türen zum »Tag der offenen Tür 2011«. Eingeladen sind besonders alle Eltern, deren 

Kinder im Schuljahr 2011/2012 eine 5. Klasse besuchen werden. Verschiedene Fächer 

werden zum Teil  mit Experimenten und interaktiven Elementen vorgestellt . Ehemalige 

Schüler und Lehrer haben an diesem Tag die Möglichkeit , ihre »alte« Schule wieder zu 

besuchen.
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Öffentliche Führung im 
Stadtmuseum

Am Mittwoch, dem 5. Januar 2011, findet um 
17 Uhr im Stadtmuseum die nächste öffent-
liche Führung in der Ausstellung »Mädchen-
pensionate – Töchterheime – Frauenschulen. 
Wege weiblicher Bildung in Weimar 1850 bis 
1950« mit dem Ausstellungskurator Dr. Jens 
Riederer statt.

Unter dem Titel »Goldene Mädchenzeit« 
lädt das Museum zu einer Lesung aus Briefen  
und Erinnerungen ehemaliger Weimarer 
Pensionatsschülerinnen  am Mittwoch, dem 
12. Januar 2011, 17 Uhr, ein.

Kontakt: Stadtmuseum Weimar, Karl-Liebknecht-Str. 7, 

Telefon: (0 36 43) 82 60 33, 82 60 35

»Starke Eltern – Starke Kinder« 
im Familienzentrum 

Kinder brauchen Liebe und Anerkennung. 
Sie suchen ihre Grenzen und vertrauen ihren  
 Eltern. Erziehung ist Beispiel und Liebe.  

Trotzdem steht hinter aller Fürsorge und 
Zuwendung Erziehungsarbeit, die manchmal 

sehr aufreibend sein kann.
Wir möchten Sie und Ihre Familie zu einem 

besonderen Familienworkshop am 29. Januar 
2011 von 9 bis 13 Uhr in das Familienzentrum 
einladen. An diesem Vormittag können Sie sich 
über die Inhalte des Elternkurses »Starke Eltern  
– Starke Kinder« informieren und  diese in 
Form von praktischen Übungen selbst erfah-
ren. Dabei steht der Austausch von Gedanken,  
Erfahrungen und Vorstellungen über das 
 Leben in Ihren Familien im Mittelpunkt.

Dieser Vormittag bietet Raum und Zeit 
für Ihre Anliegen. Rezepte sind nicht zu er-
warten, denn die gibt es für das Leben nicht. 
 Vielmehr ist es unser Ziel, Sie auf der Suche 
nach eigenen  Lösungen zu begleiten. Nach 
diesem thematischen Einstieg können sich 
interessierte Eltern für acht weitere Treffen 
anmelden. Diese werden wöchentlich im 
 Familienzentrum stattfinden und dauern 
 jeweils 90 Minuten.

An diesem Samstag stehen unser Familien café 
und der Spielraum für Ihre Kinder und eine 
Begleitperson, die für die Betreuung zustän-
dig ist, zur Verfügung. Bitte bringen Sie zum 
Workshop ein Foto (wenn möglich  Portrait) 
Ihres/Ihrer Kindes/Kinder mit!

Anmeldung: bis 24. Januar 2011

Elternkursleiterinnen: Grit Demske und Katrin Glätzner; 

Kontakt: SOS-Familienzentrum Weimar, Abraham-Lincoln-

Str. 37, Telefon: (0 36 43) 80 01 73, E-Mail: fz.bufz-weimar@sos-

kinderdorf.de; Teilnehmerbeitrag: 5 Euro/Person für Workshop 

und Mittagessen, 2,50 Euro/Begleitperson für Mittagessen

Auf zum 10. Neujahrs-
schwimmen!

Ihre Kinder sind schon wach und munter? 
 Keine Chance, Ihren Silvesterkater zu pflegen? 
 Dann einfach aufstehen und los geht es 
in die Schwimmhalle »Schwanseebad« zum 
 Neujahrsbaden 2011 für 5 Euro Bade- und 
Saunaspaß ohne Zeitbegrenzung (Öffnungs-
zeit von 10–18 Uhr). Für alle gibt es ein Glas 
Sekt oder Kindersekt und natürlich viel Spaß 
und Musik. Die Stadtwirtschaft Weimar GmbH 
freut sich auf Ihren Besuch!

Sprechzeiten I 
… des Landtagsabgeodneten 
Dr. Hartung, MdL

Der Weimarer Landtagsabgeordnete 
Dr.  Thomas Hartung lädt ein zur Bürgersprech-
stunde.

Termine: jeden Montag, zwischen 13 und 15 Uhr in seinem 

Wahlkreisbüro in der Innenstadt, Jakobstraße 22. 

Anmeldungen sind nicht nötig.

Sprechzeiten II
… der Kontaktbereichsbeamten

Der Kontaktbereichsbeamte für Weimar West, 
Polizeihauptmeister Ronald Wallor, bietet 
 folgende Sprechzeiten an:

Termine: jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr und nach 

Vereinbarung

Kontakt: Prager Straße 5 (Bürgerzentrum), 

Telefon (0 36 43) 49 65 90 oder (01 74) 2 01 13 71

Der Kontaktbereichsbeamte für Schöndorf, 
Polizeihauptmeister Uwe Barth, bietet 
 folgende Sprechzeiten an: 
Termine: jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und nach 

Vereinbarung

Kontakt: Carl-Gärtig-Straße 17, Telefon (0 36 43) 42 60 48 oder 

(01 73) 3 02 10 75

Öffnungszeiten 
… der Schwimmhalle und der Sauna 
in den Weihnachtsferien

23. Dezember 2010
Schwimmhalle: 6–15 Uhr
Sauna: 10–15 Uhr gemischt, 15–22 Uhr Frauen

 Klassik Stiftung Weimar: Inhaber des Weimarpasses 

können die Museen und Ausstellungen der Klassik 

Stiftung sowie die regelmäßigen Rundgänge immer 

zum Preis von 1 Euro besuchen! 

19. Dezember 2010: 10 Uhr: Familien-
kino: Die Weihnachtsgans Auguste, Kino 
mon ami; 16 Uhr: Der Wildschütz, DNT, 
Großes Haus; 16 Uhr: Kinderfilmclub 8 ½
20. Dezember 2010, 11 + 14 Uhr: Gullivers 
Reise, DNT, Großes Haus
21. Dezember 2010: 10 + 14 Uhr:
 Gullivers Reise, DNT, Großes Haus; 
20 Uhr: Warteraum Zukunft, DNT; Foyer III
ab 22. Dezember 2010: Die Pflanzen-
sammlung im Langen Haus, Orangerie 
Belvedere, Langes Haus
22. Dezember 2010: 8.30 Uhr: »Das 
kleine Mädchen und das große 
Pferd«; Vorweihnachtliche Lesezeit für 
 Grundschulkinder, Stadtbücherei;  

10 Uhr: Gullivers Reise, DNT, Großes Haus; 
19.30 Uhr: Der feurige Engel, DNT, Großes 
Haus; 20 Uhr: Die Andreas-Max-Martin-
Weihnachtsshow, mon ami
25. Dezember 2010: 18 Uhr: Der Sturm, 
DNT, Großes Haus
26. Dezember 2010: 18 Uhr: Eugen 
Onegin;   20 Uhr: Quartett, DNT, Foyer III
27. Dezember 2010: 17 Uhr: Gullivers 
Reise, DNT, Großes Haus
28. Dezember 2010: 19.30 Uhr: Die 
Hochzeit des Figaro, DNT, Großes Haus; 
20 Uhr: Kaspar Häuser Meer, DNT, Foyer III
29. Dezember 2010: 19.30 Uhr: John 
Gabriel  Borkman, DNT, Großes Haus
30. Dezember 2010: 16 Uhr: Ferienkino: 
Stella und der Stern des Orients, Großes 
Haus; 19.30 Uhr: Don Giovanni, DNT, 
Großes Haus; 20 Uhr: Woyzeck, DNT, E-Werk 
1. Januar 2011: 16 Uhr: Gullivers Reise, 
DNT, Großes Haus
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24. + 25. Dezember 2010
Schwimmhalle: geschlossen
Sauna: geschlossen

26. Dezember 2010
Schwimmhalle: 10–18 Uhr
Sauna: 10–18 Uhr gemischt

27. Dezember 2010
Schwimmhalle: 10–18 Uhr
Sauna: 10–18 Uhr gemischt

28. Dezember 2010
Schwimmhalle: 9–16 Uhr
Sauna: 10–16 Uhr gemischt

29. Dezember 2010
Schwimmhalle: 10–18 Uhr
Sauna: 10–18 Uhr gemischt

30. Dezember 2010
Schwimmhalle: 10–18 Uhr
Sauna: 10–18 Uhr gemischt

31. Dezember 2010
Schwimmhalle: geschlossen
Sauna: geschlossen

1. Januar 2011
Schwimmhalle: 10–18 Uhr 
 Neujahrs schwimmen
Sauna: 10–18 Uhr gemischt

2. Januar 2011
Schwimmhalle: 10–18 Uhr
Sauna: 10–18 Uhr gemischt

Ab 3. Januar 2011 gelten wieder die 
 gewohnten Öffnungs- und Nutzungszeiten. 

Sprechzeiten III
… des Landtagsabgeordneten 
Carsten Meyer

Nach Abschluss der Haushaltsdiskussionen im 
Landtag lädt der Landtagsabgeordnete und 
haushaltspolitische Sprecher der Landtags-
fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Carsten 
Meyer, am Montag, 20. Dezember 2010, 
von 14 bis 16 Uhr in sein Wahlkreisbüro am 
Burgplatz 5 ein.
 Einen geruhsamen Jahresabschluss 
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011 
wünscht Ihnen Ihr Carsten Meyer

Kontakt: (0 36 43) 49 43 99, wahlkreisbuero@gruene-weimar.de

Sparen fürs Alter – nicht für die 
Anbieter
… Verbraucherzentrale Thüringen prüft 
Riester-Verträge 

Der Staat fördert die private Altersvorsorge 
mit der »Riester-Rente« durch finanzielle 
 Zulagen und Steuervorteile. Die Umsetzung 
dieser Förderidee in der Praxis ist aus Verbrau-
chersicht jedoch nicht immer optimal. Auch 
die Beratung dazu lässt zu wünschen übrig. 
Deshalb entscheiden sich Verbraucher nicht 

selten für einen Vertrag, der nicht zu ihnen 
passt. Hinzu kommt, dass viele Riester-Ver-
träge mit so hohen Kosten belastet sind, dass 
dadurch die staatlichen Zulagen aufgefressen 
werden. Dabei verschenken viele Riester- 
Sparer auch noch Zulagen, weil sie ihren 
 Vertrag im Laufe der Jahre nicht anpassen.

V E R A N S T A LT U N G E N
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Herderkirche
19. Dezember 2010: 15 Uhr: »Freude 
über Freude«, Weihnachtsmotetten und 
-lieder aus verschiedenen Jahrhunderten, 
Johann-Sebastian-Bach-Ensemble 
Weimar,  Leitung Prof. Klaus-Jürgen 
Teutschbein; Zu hören sind unter 
anderem Werke von Hammerschmidt, 
Golle, Mendelssohn, Bruckner und Reger. 
Karten:  Tourist-Information, Kirchenladen 
Herderhof sowie an der Tageskasse

Jugend- und Kulturzentrum 
mon ami
22. Dezember 2010: 20 Uhr: Die Andreas  
Max Martin Weihnachtsshow
23. Dezember 2010: 21 Uhr: I love WE
26. Dezember 2010: 19 Uhr: Saiten-
sprung – das Band-Festival
31. Dezember 2010: 20 Uhr: Radio Lotte  
und mon ami präsentieren Silvester 
20zig10
12. Januar 2011: 20 Uhr: Axel Hacke. 
Das Beste aus aller Welt
13. Januar 2011: 20 Uhr: Trio 
 Ohrenschmaltz
19. Januar 2011: 19 Uhr: Agenda 21
22. Januar 2011: Weimar total verspielt – 
12. Spielkulturfest; 14–24 Uhr: Dschungel-
fieber. Lange Nacht der Spiele
23. Januar 2011: Weimar total verspielt – 
12. Spielkulturfest; 12–20 Uhr: Dschungel-
fieber. Familienspieltag
26. Januar 2011: 19.30 Uhr: Stalking 
- Wenn Liebe zur Bedrohung wird. Kurz-
filmpremiere und Diskussionsabend
28. Januar 2011: 20 Uhr: Die große Fil & 
Sharky-Show 

Auskünfte: Telefon: (0 36 43) 84 77 11

Europäische Jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte
18. Dezember 2010: 19.30 Uhr: Das The-
aterensemble »Die jungen Klassiker« zeigt: 
Nichts und Alles – Eine Theaterrevue zu 
den Weimarer Klassikern; Mit Themen der 
Weimarer Klassiker wird ein Bogen zur 
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen von 
heute gespannt und plötzlich sind Schiller 
und Goethe sehr aktuell. Ort: Reithaus im 
Park an der Ilm; Preis: 8 Euro/erm. 4 Euro; 
Kartenreservierung unter Telefon: (0 36 43) 
82 70 oder E-Mail: kontakt@ejbweimar.de

Auskünfte: Telefon: (0 36 43) 82 70

Forum Seebach
19. Dezember 2010: 16 Uhr: Advents-
konzert mit chinesischen Gesangsstu-
denten der Klasse Baoyi Bi, Hochschule 
für Musik »Franz Liszt«, mit Werken von 
Verdi, Puccini,  Mozart und chinesischen 
Komponisten
20. Dezember 2010: 16 Uhr: Flöten-
konzert mit Studenten der Klasse Prof. 
Ulf Dieter Schaaff, Hochschule für Musik 
»Franz Liszt«; Kartenbestellung: Telefon: 
(0 36 43) 24 26 40, Fax: (0 36 43) 24 26 44, 
E-mail: DorisJ-ForumSeebach@gmx.de 
oder Tourist-Info: (0 36 43) 745-745

Auskünfte: Telefon: (0 36 43) 24 26 40

Volkshochschule
Die Geschäftsstelle der Volkshochschule 
Weimar bleibt in der Zeit vom 24. Dezem-
ber 2010 bis 2. Januar 2011 geschlossen. 
Das Programmheft für das Frühjahrs-
semester erscheint am 17. Januar 2011.

Auskünfte: Telefon: (0 36 43) 8 85 80
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KUNDENDIENSTBÜRO

Sabine Berger
Telefon 03643 516331
Telefax 03643 516310
Coudraystraße 6
99423 Weimar 

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 8.30–12.30 Uhr 
Di. u. Do. 14.00–18.00 Uhr

Teure Autoversicherung –

jetzt noch kündigen und zur

HUK-COBURG wechseln

Sonder-Kündigungsrecht

Jetzt noch wechseln 

Hat Ihre Versicherung den Beitrag
erhöht? Dann können Sie Ihre 
Autoversicherung noch bis zu 
einem Monat nach Erhalt der Rech-
nung kündigen. 

Wechseln Sie am besten direkt zur
HUK-COBURG. Es lohnt sich für Sie.

Mit uns fahren Sie günstiger:

TOP-Schadenservice

TOP-Partnerwerkstätten

TOP-Tarife

Autoversicherung

»Top-Tarife«

bei der

HUK-COBURG

AutoBild: 30.10.2009 

A N Z E I G E

Z E I T  S P E N D E N !
                 Engagement
      im Ehrenamt

Sie haben etwas Zeit übrig? Sie
möchten etwas Sinnvolles tun,
andere unterstützen und neue 
Kontakte knüpfen? Die Ehren-
amtsAgentur berät Sie über
Möglichkeiten ehrenamtlichen
Engagements.

Der Gesundheit kann 
geholfen werden!

Ehrenamtliches Engagement ist, nach 
Ansicht des Hirnforschers Manfred 
Spitzer, gesund und beugt Krank-
heiten wie Bluthochdruck, erhöhtem 
Blutzucker oder zu hohen Blutfett-
werten vor. Na, wenn das kein Grund 
ist, sich im kommenden Jahr freiwillig 
zu engagieren! 

Das Team der EhrenamtsAgentur 
freut sich auf Ihren Besuch, um Sie zu 
ehrenamtlichen Einsatzmöglichkeiten 
zu beraten und wünscht bis dahin 
entspannte Feiertage und einen guten 
Start ins neue Jahr. 

2011 wird übrigens offiziell das 
europäische Jahr der Freiwilligentätig-
keit sein. Wir freuen uns drauf.

In der Zeit vom 22. Dezember 2010 
bis 2. Januar 2011 ist die Ehrenamts-
Agentur geschlossen!

Anmeldungen: EhrenamtsAgentur, Teichgasse 12 a

Telefon: (0 36 43)  81 56 00

Mo. 9–12 Uhr, Mi. 13–17 Uhr, Do. 14–17.30 Uhr, 

E-Mail: ehrenamt@buergerstiftung-weimar.de,

Internet: www.ehrenamt.buergerstiftung-weimar.de
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Das nimmt die Verbraucherzentrale  Thüringen 
zum Anlass, Verbraucher zur Überprüfung 
ihrer Riester-Verträge aufzurufen. »Aber 
auch schon bei der Auswahl eines  günstigen 
 Anbieters stehen wir Ratsuchenden gern zur 
Seite«, so Gerda Eckstein, Finanz beraterin 
der Beratungsstelle Erfurt der Verbraucher-
zentrale Thüringen.

Wer nicht will, dass er mit seinem Riester- 
Vertrag den Anbieter, wie etwa einen Ver-
sicherer, mit tausenden von Euro finanziell 
unterstützt, sollte sich vor Vertragsabschluss 
anbieterunabhängig informieren. Auch wenn 
Rentenversicherungen generell deutlich 
teurer sind als beispielsweise Banksparpläne, 
gibt es innerhalb der Versicherungsangebote 
große Unterschiede. »Durch einen Vergleich 
findet auch ein an einer Versicherung inte-
ressierter Verbraucher noch ein akzeptables 
Angebot«, bemerkt Gerda Eckstein. 
 Verbraucher, die schon seit mehreren 
Jahren einen Riester-Vertrag führen, sollten 
überprüfen, ob sie auch den für die maximale 
Zulage erforderlichen Höchstbetrag einzahlen 
– anderenfalls wird ein Teil der Zulage ver-

schenkt. Wer zum Beispiel seit 2003 »riestert«, 
musste seinerzeit nur ein Prozent von seinem 
Vorjahresbruttoeinkommen als Sparleistung 
aufbringen, um die volle Zulage zu erhalten. 
Seit 2008 müssen es jedoch vier Prozent sein 
– dafür ist die Zulagenhöhe auch deutlich 
gestiegen. Sparer, die nun ihren Vertrag nicht 
angepasst haben und immer noch den nied-
rigeren Anfangsbetrag einzahlen, bekommen 
nur eine anteilige Zulage.

Hinweis: Persönliche Beratungstermine für einen Riester-

Check können vereinbart werden unter Telefon (03 61) 

3 46 11 11 oder (03 61) 5 55 14-0.

Weitere Informationen: Andreas Behn, Referent 

Finanzdienstleistungen, Telefon (03 61) 5 55 14-0



A M T S B L AT T  D E R  S TA D T  W E I M A R   |   R AT H A U S K U R I E R

N R . 2 3   |   2 0 1 0   |   2 1 . J A H R G A N G   |   N I C H TA M T L I C H E R  T E I L 5209

A N Z E I G E



R AT H A U S K U R I E R   |   A M T S B L AT T  D E R  S TA D T  W E I M A R

5210 N I C H TA M T L I C H E R  T E I L   |   N R . 2 3   |   2 0 1 0   |   2 1 . J A H R G A N G

A N Z E I G E A N Z E I G E

Rechtsanwältin 
Sabine Häußler 
 
 Arbeitsrecht · Sozialrecht · Verkehrsrecht

Goetheplatz 5 · Weimar · Tel. 0 36 43 . 49 20 10 
 Termine nach Vereinbarung

A N Z E I G E
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Bodenbeläge

Polsterarbeiten

Parkettarbeiten

Dekoration

Sonnenschutz

Insektenschutz

Wandverkleidungen

Schöne Accessoires

Carl-von-Ossietzky-Straße 47 | 99423 Weimar | Telefon: (0 36 43) 40 10 80 | www.raumausstattung-kaufmann.de

›››› Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes 2011!
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Anzeigen im Rathhauskurier
fi nden weiteste Verbreitung

INTERESSE?

    Auskünfte: Isabell Kaufhold · MedienKonzept

    Telefon: (0 36 43) 86 87-15

    E-Mail: i.kaufhold@schenkelberg-

    medienstrategen.de 

A N Z E I G E

Union Druckerei Weimar GmbH
Gewerbegebiet UNO
Österholzstraße
D-99428 Nohra bei Weimar

Telefon: 03643/86 87-0
Telefax: 03643/86 87-20
E-Mail: info@union-druckerei.de
www.union-druckerei.de

Union Druckerei Weimar GmbH
…von der Rolle

Wir bilden aus:
– Drucker/-in
– Maschinen- und Anlagenführer/-in
– Bürokauffrau/-mann


